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1. Fragestellungen 
 
In Bezug auf Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die aggressi-

ve/delinquente/dissoziale oder kriminelle Verhaltensweisen zeigen, soll die Expertise pri-

mär zu den folgenden Inhalten Aufschluss geben: 

1. Wie ist der Stand der Ausbildung diesbezüglich an den Fachhochhochschulen, 

die das Studium der Sozialen Arbeit und/oder Sozialpädagogik (Bachelor) an-

bieten und entsprechende Fachleute auf Hochschulniveau ausbilden (Jugend-

gerichtshilfe, Abteilungsleitung in JVAs, Jugendhilfe usw.)? Zur Eingrenzung 

werden die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg verglichen. Betrachtet werden dabei die verschiedenen Curricu-

la/Modulhandbücher der Hochschulen, u.a. hinsichtlich inhaltlicher, methodi-

scher und praktischer Aspekte. Diese Ergebnisse des Status Quo der aktuellen 

Ausbildung werden bewertet und mit dem Anforderungs- und Kompetenz-

profil aus fachlicher Sicht verglichen. Daraus werden Empfehlungen für erfor-

derliche Inhalte abgeleitet, die zukünftig in die Ausbildung und Qualifizierung 

Studierender an den Hochschulen zur Vorbereitung in diesem sensitiven Ar-

beitsfeld integriert werden sollten.  

2. Wie ist der Stand der Ausbildung diesbezüglich an den Justizvollzugsschulen 

und im Justizvollzug allgemein? Betrachtet werden dabei die verschiedenen 

Curricula/Modulhandbücher der Justizvollzugsschulen (soweit diese für den 

Untersucher verfügbar sind) und die Qualifikationsanforderungen für die Ein-

stellung in diesem Bereich. Es wird ein fachliches Anforderungs- und Kompe-

tenzprofil für Angestellte und/oder Beamte erstellt, die in diesem Bereich tätig 

sind oder werden wollen. Dieses Anforderungsprofil wird sich auf pädagogi-

sche, erzieherische und psychologische Aspekte begrenzen und keine Inhalte 

aus Verwaltung, Sicherheit oder Recht beinhalten. Dieses Kompetenzprofil 

wird mit dem aktuellen Ausbildungsstand abgeglichen. Aus diesem Vergleich 

werden Empfehlungen für die erforderlichen und zusätzlichen Inhalte zur 

Ausbildung an den Justizvollzugsschulen abgeleitet, um deren Anwärter op-

timal für die Arbeit in diesem Bereich qualifizieren zu können. 
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Die Fragestellungen werden anhand des in Abbildung 1 dargestellten methodischen 

Vorgehens untersucht, beantwortet und abschließend diskutiert. 

 

 

 

Abbildung 1:  Forschungsvorgehen
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2. Hintergrund und theoretische Einführung 

 

2.1  Definition von und Überblick über Prävalenz dissozialen/ kriminellen Ver-

haltens bei Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

In der Rechtspsychologie werden verschiedene Begriffe für Problemverhaltensweisen 

oder abweichendes Verhalten verwendet. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die 

einzelnen Termini und deren Unterscheidungsmerkmale. Unter dem Begriff Dissoziales 

Verhalten werden oppositionelles, aggressives, delinquentes und kriminelles Verhalten 

subsumiert.  

 

 

Abbildung 2:  Definition von Dissozialem Verhalten nach Beelmann/ Raabe 
2007) 

 

In der Expertise wird inhaltlich vor allem auf dissoziales Verhalten, welches strafrechtlich 

relevant war/ist und damit als kriminell zu klassifizieren ist, Bezug genommen. Daher 

wird zunächst kurz auf den Begriff der Kriminalität eingegangen. Anschließend erfolgt 

eine komprimierte Darstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2008. 

Unter dem Begriff der Kriminalität werden nach Köhler (2004) Verhaltensweisen subsu-

miert, die Strafrechtsnormen verletzen, welche historisch und regional relativ sind. Be-

stimmte Verhaltensweisen werden als „normabweichend“ bezeichnet. Damit werden sie 
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erst als Kriminalität –im Sinne Luhmanns (1990)– kommunikativ erzeugt und als „Prob-

lem“ existent. Ausgehend vom Labelling-Ansatz ist abweichendes Verhalten deshalb bei 

Sack (1968) das, was andere als abweichend definieren. Es ist keine Eigenschaft oder ein 

Merkmal, das einem Verhalten innewohnt, sondern es wird erst an das jeweilige Verhal-

ten normativ herangetragen. Durch eine Sanktionierung des als kriminell bezeichneten 

Verhaltens sollen die mehr oder weniger definierten Konformitätsgrenzen der verschie-

denen gesellschaftlichen Wertebereiche sowohl betont als auch bewahrt werden (Ull-

rich, 1999). Nach Lösel (1983) können sich die Toleranzgrenzen der Normen für be-

stimmte Zeiten oder Gruppen verändern. Und zwar in dem Maße, wie sich die gesell-

schaftlichen Machtverhältnisse oder Moralvorstellungen wandeln. Das bedeutet, dass es 

„die Kriminalität als solche“ nicht gibt (Ullrich, 1999, S. 5). Sie wird also, wie bereits er-

wähnt, erst durch sozial-kommunikative Prozesse konstruiert bzw. definiert (Luhmann, 

1990; Von Foerster, 1985) und ist abhängig von den gesellschaftlichen und staatlichen 

Rahmenbedingungen. Diese bezeichnen ein Verhalten als „kriminell“ oder als „Straftat“ 

und verfolgen es gemäß sozialen Moralvorstellungen. Sowohl die diagnostischen Krite-

rien für kriminelle Verhaltensweisen als auch die Sanktionen spiegeln aktuelle soziale 

Empfindlichkeiten wider. 

 

Bei den als kriminell definierten Verhaltensweisen sind folgende grundlegende Beson-

derheiten zu beachten (vgl. Köhler, 2004): 

• Kriminalität ist ein Verstoß gegen gesellschaftlich gebildete Normen und damit 

ein „soziales Phänomen“. 

• Kriminelles Verhalten ist zumeist personen- und/ oder sozial-schädigend. 

• Kriminalität unterliegt einer Varianz, die sich in Form einer Normalverteilung ab-

bilden lässt. Keine Gesellschaft ist vorstellbar, in der 100%iges normkonformes 

Verhalten vorherrscht. Damit ist Kriminalität „normal“. 

• Kriminalität ist ein „soziales Phänomen“ des zwischenmenschlichen Zusammen-

lebens, das als solches nur in Erscheinung tritt, wenn bestimmte Bedingungen 

der individuellen psychischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Differenzie-

rung erfüllt sind. 

• Jedes menschliche Verhalten kann theoretisch bei entsprechenden Normen und 

Werten als kriminell bezeichnet werden. 
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Betrachtet man die in Tabelle 1 dargestellte polizeiliche Kriminalstatistik, so kommt man 

zur folgenden Feststellung: „Die Anzahl der Tatverdächtigen hat 2008 leicht abgenom-

men. Rückgänge wurden in fast allen Altersklassen registriert, die stärksten Abnahmen 

finden sich bei den Jugendlichen. Die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen verringerte 

sich vor allem bei den 16- bis 18-Jährigen“ (PKS, 2008, S. 31). Notwendigerweise bildet 

die PKS lediglich das Hellfeld ab (offiziell registrierte Kriminalität der Kinder- und Jugend-

lichen) und kann nicht das Dunkelfeld erfassen. Für die vorliegende Expertise ist dies 

aber nicht weiter relevant, da hier der fachlich psychosoziale Umgang in Bezug auf straf-

rechtlich verfolgte Handlungen von strafrechtlich in Erscheinung getretenen Kindern, 

Jugendlichen und Heranwachsenden im Zentrum der Untersuchung steht. Wie in Tabelle 

1 ersichtlich, wurden in der BRD in 2008 eine erhebliche Anzahl von Kindern (101.389), 

Jugendlichen (265.771) und Heranwachsenden (237.190) durch strafrechtlich relevante 

Verhaltensweisen auffällig. Das ist auch vor dem Hintergrund der leichten Abnahme im 

Vergleich zum Vorjahr immer noch eine bedeutsame Zahl. Insbesondere da die Dunkel-

ziffer deutlich höher liegen wird und eine Differenzierung nach Deliktbereichen not-

wendig erscheint.  

 

Tabelle 1:  Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen in 2008 insgesamt 

(PKS 2008) 
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2.2  Entstehung von Kriminalität und dissozialem Verhalten 

Die Entstehung von dissozialem oder delinquentem Verhalten ist über den Entwick-

lungsverlauf äußerst kompliziert und multikausal bedingt. Die Meta-Theorie von Jessor 

und Jessor (1987, zitiert nach Scheithauer et al., 2008) gibt einen Überblick über rele-

vante Einflussgrößen (vgl. Abb. 3). Der Theorie von Jessor und Jessor nach bilden die 

soziodemographische Struktur, die Sozialisation, die Persönlichkeit und die wahrge-

nommene Umwelt das Fundament für das beobachtbare Problemverhalten. Nicht expli-

zit ist das biologische System in diesem Modell aufgenommen. 

 

 

Abbildung 3:  Theorie des Problemverhaltens nach Jessor und Jessor (Abbildung 
aus Scheithauer et al. 2008: 24; Rechte zur Veröffentlichung ent-
sprechend dem Verlag vorbehalten) 

 

Aktuelle Theorien und Modelle zur Entstehung von dissozialem oder delinquentem Ver-

halten beziehen sich auf die Resilienzforschung. Diese hat sich –vereinfacht dargestellt– 

u.a. mit der Frage beschäftigt, warum Personen, die unter einer hohen biopsychosozia-

len Belastung aufwachsen, keine abweichenden Verhaltensweisen zeigen (vgl. Kraft/ 

Köhler/ Hinrichs 2008) und sich somit von anderen Personen unterscheiden (nämlich 

denen, die eine ungünstige Entwicklung aufzeigen; vgl. Beelmann/ Raabe 2007).  Kinder 

und Jugendliche, die nur über wenige Schutzfaktoren, aber über viele Risikofaktoren 
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verfügen, sollten langfristig eine ungünstige psychosoziale Entwicklung aufzeigen. Das 

dieser Annahme zugrundeliegende Modell ist in Abbildung  4 dargestellt. Die Tabellen 2 

und 3 zeigen zudem eine exemplarische Auflistung von biopsychosozialen Risiko- und 

Schutzfaktoren, die multikausal mit einander verknüpft sind und erst in einer kumulati-

ven Wirkung im Entwicklungsverlauf bedeutsam werden. Wie in einem Puzzle bilden die 

einzelnen Faktoren ein Gesamtbild, die Einzelteile haben dementsprechend einen gerin-

geren Aussagewert. Beelmann und Raabe (2007) haben versucht, die bedeutsamsten 

Faktoren im Entwicklungsverlauf in Bezug auf dissoziales Verhalten darzustellen (vgl. 

Abbildung 5). Allerdings fehlen einige wesentlichen Parameter. Unter anderem werden 

nur ausgewählte psychische Störungen, wie die Aufmerksamkeits/ Hyperaktivitätsstö-

rung (ADHS), betrachtet. Dies greift leider zu kurz und wird unter dem Abschnitt 2.3 

vertiefend betrachtet (vgl. Köhler, 2004). 

 

Abbildung 4:  Schema risikoerhöhender und risikomildernder Faktoren in der 
kindlichen Entwicklung (Kraft/ Köhler/ Hinrichs 2008; Rechte zur 
Veröffentlichung entsprechend dem Verlag vorbehalten) 
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Tabelle 2:  Risikofaktoren für kriminelles/aggressives Verhalten bei Kindern und   
   Jugendlichen (aus Köhler, 2004; Rechte zur Veröffentlichung  

entsprechend dem Verlag vorbehalten) 

 

 

Tabelle 3:  Protektive Faktoren bzgl. der Entwicklung von Delinquenz (aus Köhler, 
2004; Rechte zur Veröffentlichung entsprechend dem Verlag vorbehalten) 
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Abbildung 5:  Das bio-psycho-soziale Entwicklungsmodell von Beelmann/ Raabe 
2007: 111; Rechte zur Veröffentlichung entsprechend dem Verlag 
vorbehalten) 

 

Neben den biopsychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren sind für den Gegenstandsbe-

reich der vorliegenden Expertise auch einige typische Entwicklungspfade von dissozialem 

Verhalten relevant. Diese sind in Abbildung 6 aufgeführt. Insbesondere scheinen die 

sogenannten Frühstarter in der Praxis äußerst bedeutsam, da diese bereits vor dem 14. 

Lebensjahr durch schwerwiegende dissoziale Handlungen auffallen und im Lebensver-

lauf häufig eine sehr ungünstige psychosoziale Entwicklung zeigen sowie durch eine 

sehr ungünstige Legalprognose strafrechtlich oft wieder in Erscheinung treten (Lebens-

lauf-persistent). Zudem begehen diese Personen im Vergleich zu anderen dissozialen 

Jugendlichen den größten Anteil an kriminellen Handlungen (vgl. Beelmann/ Raabe 

2007). 
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Abbildung 6:  Drei Modelle dissozialer Entwicklungspfade (aus Beelmann/ Raabe, 
2007: 128; Rechte zur Veröffentlichung entsprechend dem Verlag 
vorbehalten) 

 

 

2.3. Psychische Auffälligkeiten und Störungen bei jungen (inhaftierten) 

          Straftätern 

Zunächst soll in diesem Abschnitt herausgearbeitet werden, was unter einer psychischen 

Störung zu verstehen ist. Anschließend wird deren Relevanz für Inhaftierte des Jugend-

vollzuges betrachtet und dargestellt, wie hoch die Prävalenz (Häufigkeit) psychischer 

Auffälligkeiten und Störungen bei diesem Klientel beziffert werden kann. 

Nach Köhler, Müller und Hinrichs (2007) wird in den beiden aktuellen Klassifikationssys-

temen (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV-TR; In-

ternationalen Klassifikation psychischer Störungen der Weltgesundheitsbehörde, ICD-10, 

Kapitel V/F) zunächst darauf hingewiesen, dass der Begriff „Störung“ („disorder“) in der 

Klassifikation verwendet wird, um den problematischen Gebrauch von Begriffen wie 

„Krankheit“ oder „Erkrankung“ zu vermeiden. Der wesentliche Grund für diese termi-

nologische Änderung ist, dass bei psychischen Störungen bislang keine eindeutige und 

abgrenzbare Ätiologie wie bei körperlichen Krankheiten empirisch nachgewiesen wurde. 
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Außerdem handelt es sich bei den psychischen Störungen nicht um Krankheitsentitäten 

(abgrenzbare Krankheitseinheiten), sondern um einen klinisch erkennbaren und deskrip-

tiven Komplex von Symptomen und/oder Verhaltensauffälligkeiten. Im DSM-IV und der 

ICD-10 werden für jede psychische Störung Merkmalskataloge aufgeführt. Für die Diag-

nose einer Störung muss zunächst eine geforderte Mindestzahl von Symptomen oder 

Verhaltensweisen vorliegen. Ein entscheidendes weiteres Kriterium ist, ob diese Sym-

ptome und Verhaltensweisen in klinisch bedeutsamer Weise Leid und/oder Beeinträchti-

gung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen. 

Soziale Abweichungen oder soziale Konflikte ohne persönliche Beeinträchtigung werden 

nicht als psychische Störungen angesehen. Erst die Kombination dieser beiden Bereiche 

(Mindestzahl von Symptomen und Leid/ Beeinträchtigung) erlaubt die Diagnose einer 

psychischen Störung. 

 

Psychische Störungen kommen bei erwachsenen inhaftierten Straftätern deutlich häufi-

ger vor als in der allgemeinen Bevölkerung (z.B. Fazal/ Danesh 2002). Allerdings finden 

sich in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben zur Prävalenz (Häufigkeit) psychischer 

Auffälligkeiten/Störungen. Diverse methodische Inkonsistenzen könnten die unterschied-

lichen Ergebnisse der Studien erklären, z.B. stark variierende Stichprobengrößen, unter-

schiedliche Populationen (z.B. offener vs. geschlossener Vollzug), verschiedene Diagno-

sezeiträume (z.B. Punkt- oder Lebenszeitprävalenz), Auswahl von erfassten Störungsbil-

dern, unterschiedliche Diagnosekriterien (DSM-IV oder ICD-10), Strukturierungsgrad der 

Erhebungsinstrumente, Selbst- vs. Fremdbeurteilung. Diese Punkte müssen bei der Inter-

pretation der Ergebnisse zur Prävalenz von psychischen Störungen berücksichtigt wer-

den. Aufgrund der genannten methodischen Inkonsistenzen und der unterschiedlichen 

soziodemographischen sowie deliktspezifischen Parameter in den Studien ist sicherlich 

keine der bislang veröffentlichten Arbeiten für die Population der Straftäter repräsenta-

tiv. 

Betrachtet man „Kriminalität“ und „Psychische Störungen“ sowie die Zusammenhänge 

zwischen ihnen, so muss weiter beachtet werden, dass diese Variablen durch die so ge-

nannte „künstliche Komorbidität“ konfundiert sein können. Eine „künstliche Komorbidi-

tät“ liegt vor, wenn Kriterien oder Merkmale in der Definition von verschiedenen Stö-

rungen gleichzeitig aufgeführt sind (Köhler et al. 2007). So sind beispielsweise sowohl 

die Psychopathische Persönlichkeit („Psychopathy“) als auch die Antisoziale und die 
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Schizoide Persönlichkeitsstörung durch mangelnde Empathie gekennzeichnet. Impulsivi-

tät erscheint u.a. in der Kriterienliste für die Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die Borderline Persönlichkeitsstörung und für Psycho-

pathy. Ein geringer bis mittlerer Zusammenhang zwischen diesen Störungen ist demzu-

folge schon aufgrund der überlappenden Kriterienkataloge gegeben bzw. zu erwarten. 

Weiter ist bei einigen psychischen Störungen, wie z.B. der Antisozialen/Dissozialen Per-

sönlichkeitsstörung, der Kleptomanie oder der Störung des Sozialverhaltens bereits in 

der Definition ein abweichendes, dissoziales oder delinquentes Verhalten als Kriterium 

enthalten. Eine Kovarianz mit Kriminalität ist damit zwangsläufig, trivial und letztendlich 

irreführend. Wenn also in Studien festgestellt wird, dass eine hohe Anzahl von Inhaftier-

ten eine psychische Störung aufweist, dann müssten eigentlich die stark mit Kriminalität 

überlappenden Störungen herausgenommen und um die „künstliche“ Überlappung der 

Kriterien bereinigt werden, damit eine seriöse Aussagekraft über die psychische Ge-

sundheit von Straftätern möglicht ist. Inhaltlich unklar bleibt auch die Zuordnung einiger 

substanzbedingter Störungen, dafür werden zwar Konsummuster, aber keine umschrie-

benen psychischen Symptome angegeben.  

 

 

2.3.1  Forschungsstand im Jugendbereich 

Im Jugendbereich gibt es deutlich weniger Forschungsaktivitäten als bei erwachsenen 

Straftätern (vgl. Köhler 2004), dies gilt insbesondere für Deutschland. Bei erwachsenen 

Straftätern werden Prävalenzraten (variierend je nach Stichprobe und Art der Prävalenz) 

für das Vorliegen irgendeiner psychischen Störung zwischen 37% und 90% angegeben 

(vgl. Fazal/ Danesh 2002; Köhler et al. 2009).   

 

2.3.1.1 Internationale Studien für das Jugendalter 

In Tabelle 4 sind einige internationale Studien im Vergleich zu Befunden aus der allge-

meinen Bevölkerung zu dieser Thematik dargestellt. Sowohl bei Jugendlichen aus der 

allgemeinen Bevölkerung als auch bei inhaftierten jungen Menschen variieren die Präva-

lenzangaben deutlich. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass bei straffälligen 

und/ oder inhaftierten Jugendlichen neben einem gestörten Sozialverhalten am häufigs-

ten Substanzmissbrauch/-abhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen gefunden werden. 

Deutlich seltener kommen Psychosen, Angststörungen und Affektive Störungen (De-
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pression) vor. Sehr stark variierende Zahlen ergeben sich für die Posttraumatische Belas-

tungsstörung und die ADHS. Selbstverständlich müssen die jeweiligen Prävalenzraten 

mit der Häufigkeit in der allgemeinen Bevölkerung (Altersgruppe) verglichen werden, 

wobei hier ebenfalls die Art der Prävalenzangabe (Punkt-, Sechs-Monats-, Zwölf-

Monats-, Lebenszeitprävalenz) berücksichtigt werden muss (dazu differenziert: Köhler 

2004; Köhler et al. 2009).  

 

Tabelle 4:  Prävalenz von psychischen Störungen bei inhaftierten/ untergebrachten 
männlichen Jugendlichen (Internationale Studien; vgl. Köhler/ Müller/ Hin-
richs 2007) 

Psychische Störung Allgemeinbevölkerung: Präva-
lenz 

Prävalenz inhaftierte Jugend-
liche und Heranwachsende 

Angststörungen 0,5-10%  
 

21% 

Affektive Störungen 3-18%  
 

11-23% 

Posttraumatische Belastungsstö-
rung 

1,6-6%  4- 49%  

ADHS 3-7%  
 

1-42% 

Störung des Sozialverhaltens 3-7%  
 

41-87% 

Substanzkonsum 0,8-20% 
 

41-51% 

Persönlichkeitsstörungen --- bis zu 75% 

Psychopathy 1-4%  
 

20-37% 

Irgendeine psychische Störung 12-49%  
 

27-69% 

Anmerkungen: Die unterschiedlichen Prävalenzangaben (Punkt-, Sechs-Monats-, Zwölf-Monats- und Lebenszeit Prävalenz) sind zur 
Übersichtlichkeit nicht getrennt aufgeführt; die genauen Angaben können den Originalbeiträgen entnommen werden.  

 

2.3.1.2 Aktueller Forschungsstand in Deutschland 

Zunächst wird im folgenden Abschnitt der Frage nachgegangen, wie psychisch belastet 

sich Inhaftierte des Jugendvollzuges selbst beschreiben (vgl. Köhler et al. 2007; Köhler et 

al. 2009). Diese subjektive Sicht wurde von Köhler et al. (2004) mit Hilfe der Symptom-

Checkliste (SCL-90-R) und von Köhler (2004) mit dem Brief-Symptom-Inventory (BSI; 

Kurzform der SCL-90-R) betrachtet. Die genannten Fragebogenverfahren erfassen ver-

schiedene psychische Symptombereiche (z.B. Depressivität, Ängstlichkeit; vgl. Abb.7) 

und ermöglichen, zusätzlich die globale psychische Belastung zu messen. Die subjektive 

Symptombelastung kann zwar nicht mit einer klinischen Diagnose nach DSM-IV-TR/ ICD-
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10 gleichgesetzt werden, es zeigte sich aber empirisch, dass hoch belastete Probanden 

auch signifikant häufiger eine psychische Störung aufwiesen (vgl. Köhler 2004). Zudem 

ist die Betrachtung des subjektiven Belastungserlebens eine sinnvolle inhaltliche Ergän-

zung zur Fremdbeurteilung durch strukturierte Interviews. In Abbildung 1 sind die Er-

gebnisse der genannten Studien im Vergleich zur Untersuchung von Blocher et al. 

(2001; männliche erwachsene Inhaftierte) dargestellt. Das Ausmaß der psychischen Be-

lastung wird dabei in dem so genannten T-Wert ausgedrückt, der einen Vergleich mit 

anderen Personen (z.B. aus der Allgemeinbevölkerung) ermöglicht. In der standardisier-

ten T-Wert-Verteilung (Mittelwert = 50; Standardabweichung = 10) liegt der Normalbe-

reich zwischen 40 und 60, d.h. T-Werte ab 60 weisen auf eine überdurchschnittlich ho-

he psychische Belastung hin. Es ist ersichtlich, dass die untersuchten Inhaftierten des 

Jugendstrafvollzuges in beiden Studien – ähnlich wie erwachsene Häftlinge – eine hohe 

subjektive psychische Belastung angeben, dies gilt insbesondere für Depressivität und 

Ängstlichkeit. Auch berichten die Inhaftierten von einer überdurchschnittlich hohen psy-

chischen Gesamtbelastung (Gesamt-Symptom-Index; GSI). 

 

Abbildung 7:  Aktuelle psychische Belastung bei Inhaftierten (aus Köhler/ Müller/ 
Hinrichs 2007) 
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Bislang liegen in Deutschland lediglich drei veröffentlichte Studien (Hinrichs 2001; Ja-

kobs/ Reinhold, 2004; Köhler 2004) sowie einige unveröffentlichte Arbeiten (u.a. Kuska/ 

Köhler 2010 in Vorbereitung) zur Häufigkeit psychischer Störungen bei Inhaftierten des 

Jugendvollzuges vor. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche Populationen mit ver-

schiedenen Instrumenten untersucht wurden. So hat Hinrichs (2001) beispielsweise Psy-

chotherapiepatienten im Jugendvollzug, Köhler (2004) neu aufgenommene Inhaftierte 

des Jugendvollzuges (Untersuchung innerhalb der ersten vier Inhaftierungswochen) und 

Jakobs und Reinhold (2004) haben Inhaftierte des offenen Vollzuges untersucht. Wäh-

rend Köhler (2004) sowie Jakobs und Reinhold (2004) das DSM-IV als Klassifikationssys-

tem verwendeten, benutzte Hinrichs (2001) die ICD-10. Diese Punkte sind bei der Inter-

pretation der abweichenden Prävalenzangaben zu berücksichtigen. Hinrichs (2001) fand 

nur bei 8,7% seiner 101 Probanden keine psychische Störung. Obgleich dieser geringe 

Prozentsatz bei Psychotherapiepatienten zu erwarten ist, zeigt sich aber auch, dass es 

Inhaftierte gibt, die ohne das Vorliegen einer psychischen Störung eine Therapie in An-

spruch nehmen. Das liegt vermutlich daran, dass im Jugendstrafvollzug eine Interventi-

onszuweisung nicht nur störungsbezogen, sondern auch deliktbezogen erfolgt. Bei den 

anderen Probanden der Studie von Hinrichs (2001) wurden die folgenden Diagnosen 

nach ICD-10 gestellt: Organische Störungen (F1)= 0,7%; Schizophrene Störungen (F2)= 

0,7%; Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4)= 11,6%; Verhaltens- 

und emotionale Störung mit Beginn in Kindheit und Jugend (F9)= 15,9%; psychische 

und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F1)= 24,6%. Für den Bereich 

der Angststörungen wurde eine Prävalenz von 3% bis 15% und für Affektive Stö-

rungen von 6% bis 27,5% gefunden (Köhler 2004; Jakobs/ Reinhold 2004). Hinsichtlich 

des Vorliegens einer Posttraumatischen Belastungsstörung fand Köhler (2004) eine 

Häufigkeit von 1,3%, die ungefähr dem Wert für die allgemeine Bevölkerung entspricht 

(Hosser/ Bosold 2006). Psychotische Störungen wurden ebenfalls recht selten gefun-

den (0,7%-9,4%; Köhler 2004). In Abbildung 8 ist der Substanzkonsum von Inhaftier-

ten des Jugendvollzuges in der Zeit vor der Inhaftierung dargestellt. Die Studie von 

Kuska et al. (2007) untersuchte wie die von Köhler (2004) neu aufgenommene männli-

che Gefangene des Jugendstrafvollzuges innerhalb der ersten zwei bis vier Wochen der 

Inhaftierung. Beim Substanzkonsum wird zwischen täglichem Gebrauch, Substanzmiss-

brauch (Konsum, der zu psychosozialen Problemen führt) und Substanzabhängigkeit 



20 

unterschieden. Es ist ersichtlich, dass die untersuchten Inhaftierten in beiden Studien 

einen massiven Substanzkonsum aufwiesen. Insbesondere ergaben sich sehr hohe Präva-

lenzraten für Cannabis, Alkohol, Halluzinogene und einen polytoxen Konsum. Ebenfalls 

wurde bei Inhaftierten des Jugendvollzuges häufig ein gestörtes Sozialverhalten ge-

funden (Köhler 2004: 81,2%; Jacobs/ Reinhold 2004 hingegen: 5%). Persönlichkeits-

störungen, die wohl aufgrund des Alters der Probanden eher als Persönlichkeitsent-

wicklungsstörungen zu bezeichnen sind, wurden auch sehr häufig diagnostiziert. In der 

Studie von Hinrichs (2001) erhielten 32,6% der Inhaftierten diese Diagnose (F6; ICD-10) 

und bei Köhler (2004) erreichten 77% die Kriterien für mindestens eine Persönlichkeits-

störung nach DSM-IV. Weiter gibt der letztgenannte Autor für die spezifischen Persön-

lichkeitsstörungen (PS) die folgenden Häufigkeiten an: Selbstunsichere PS= 4,7%, Nega-

tivistische PS= 4,7%, Paranoide PS= 7,4%, Narzisstische PS= 11,4%, Borderline PS= 

16,1%, Antisoziale PS= 62,4% und Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet= 

30,2%. 

 

Abbildung 8:  Substanzkonsum Inhaftierter des Jugendstrafvollzug (Kohler et al. 
2007) 
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3. Ableitung eines fachlichen Anforderungsprofils an Berufsgruppen 

Aus den dargestellten Sachverhalten ist ersichtlich, dass die Thematik „dissoziale/ krimi-

nelle Jugendliche“ ein komplexes und fachlich-inhaltlich schwieriges Feld ist. Dabei sind 

neben einem Verständnis für psychologische, kriminologische und sozialwissenschaftli-

che Fragen auch  klinisch-psychologische, rechtspsychologische und psychiatrische 

Kenntnisse erforderlich, die die Grundlage für eine fachliche und seriöse Arbeit mit dem 

Klientel in der Prävention, Rehabilitation, Sozialtherapie und im Justizvollzug bilden. 

Im Folgenden wird ein Anforderungsprofil auf Basis der in Abschnitt 1 und 2 aufgeführ-

ten Inhalte erarbeitet. Dieses ist recht allgemein gehalten und bezieht sich auf die Berei-

che Soziale Arbeit und Allgemeiner Vollzugsdienst. Spezielle Aspekte für die jeweiligen 

Berufsgruppen werden differenziert im Abschlusskapitel diskutiert und analysiert. 

• Grundlagen (auf Hochschulniveau) in den Bereichen: Psychologie, Psychiatrie, 
Kriminologie/Soziologie, Abweichendes Verhalten (Bachelor-Niveau nachgewie-
sen durch eine entsprechende Anzahl von mind. 10 ECTS-Punkten) 

• Vertiefende Kenntnisse (auf Hochschulniveau) in Entwicklungspsychologie, Per-
sönlichkeitspsychologie, Klinische Psychologie und Psychiatrie (Bachelor-Niveau 
nachgewiesen durch eine entsprechende Anzahl von mind. 10 ECTS-Punkten) 

• Grundlagen in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Therapie (auf Hoch-
schulniveau; Bachelor-Niveau nachgewiesen durch eine entsprechende Anzahl 
von mind. 10 ECTS-Punkten) 

• Grundlagen in Kommunikation und Gesprächsführung (auf Hochschulniveau) mit 
Selbstmanagementanteilen zur vertieften Reflexion und Stärkung der sozialen 
Kompetenz (Umfang von mind. 5 ECTS-Punkten) 

• Spezielle praktische Inhalte und Kenntnisse für eine Tätigkeit in einer geschlosse-
nen Unterbringung: u.a. Krisenintervention, Deeskalation, Suizid, Umgang mit 
„schwierigen Gefangenen“, Psychische Auffälligkeiten, Substanzabhängigkeit 
und Entzugssymptomatik (Umfang von mind. 5 ECTS-Punkten) 

• Praktische Erfahrung oder Berufsausbildung/Tätigkeit im Sozialen Bereich (z.B. 
FSJ, Zivildienst, Psychiatrie, Erzieher, Ergotherapie)   

 

Entsprechend dem Anforderungsprofil müssten in den Berufsbereichen Soziale Arbeit 

und Jugendstrafvollzug/AVD eine Mindestausbildung auf Hochschulniveau in den ge-

nannten fachlichen Kompetenzen im Umfang von 40 ECTS-Punkten1 erfolgen, d.h. eine 

Präsenzunterrichtszeit von mind. 480 Stunden und eine Selbststudienzeit von ca. 720 

                                                 
1 European Credit Transfer Points (ECTS): Die ECTS-Punkte sind quasi die einheitliche Währung innerhalb 
Europas für den Wert/Umfang einer Lehrveranstaltung. 5 ECTS-Punkte entsprechen 60 Std. Präsenzunter-
richt und 90 Std. Selbststudium.  
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Stunden (exkl. Prüfungen). Zusätzlich sind entsprechend der Berufsbilder andere Inhalte 

und Praxisanteile abzudecken. 



23 

4. Untersuchung 

4.1. Studiengänge der Sozialen Arbeit an Fachhochschulen in Nordrhein-

Westfalen (NRW) und Baden Württemberg 

4.1.1 Methode 

Mit Hilfe einer Internetrecherche (google.de) wurden die Modulhandbücher und inhaltli-

chen Beschreibungen der jeweiligen Studiengänge der Fachhochschulen in den Bundes-

ländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zusammengetragen. Zur besse-

ren Vergleichbarkeit der Studiengänge wurden in der Untersuchung nur Angebote von 

Fachhochschulen betrachtet. Studiengänge von Pädagogischen Hochschulen oder Uni-

versitäten wurden nicht mit einbezogen. Zudem konzentriert sich in Deutschland die 

Ausbildung von Sozialarbeitern für die Praxis an den Fachhochschulen. 

Die recherchierten Modulhandbücher und Beschreibungen der Studiengänge wurden 

entsprechend der zu untersuchenden Fragestellungen strukturiert inhaltlich ausgewer-

tet. Dabei sind die folgenden Kategorien der Studiengänge als Grundqualifikation für 

die fachliche Arbeit mit delinquenten/dissozialen/kriminellen Kindern und Jugendlichen 

(Prävention und Intervention) betrachtet worden:  

• Grundlagen in Psychologie und Psychiatrie  

• Theorien des abweichenden Verhaltens und der Devianz 

• Prävention und Intervention 

• Diagnostik von dissozialem Verhalten 

• die Möglichkeit für eine eindeutige Vertiefung im Bereich der Straffälligenhilfe, 

Bewährungshilfe, Strafvollzug, Jugendgerichtshilfe u.a. 

 Weiter wurden für eine Einschätzung des Umfanges und der Tiefe der zu studierenden 

Inhalte die zu erwerbenden European Credit Transfer Points (ECTS) und die entspre-

chende Stundenanzahl (u.a. Präsenzzeit, Selbststudium) analysiert. Die ECTS-Punkte sind 

quasi die einheitliche Währung innerhalb von Europa für den Wert/Umfang einer Lehr-

veranstaltung.  Als Richtwert für die Punktbewertung besteht die Faustregel: ECTS= 

Stundenumfang der Lehrveranstaltung geteilt durch drei. Für den erfolgreichen Erwerb 

eines Bachelor-Studiums müssen in der Regel 180 ECTS-Punkte erreicht und für einen 

konsekutiven Master-Abschluss zusätzlich 120 ECTS-Punkte erhalten werden. Somit 

spiegelt die Anzahl der ECTS einer Lehrveranstaltung ihr quantitatives Gewicht im Stu-

diengang wider. Als ein weiterer Bezugspunkt für die Beantwortung der Fragestellung 

und die Einschätzung der inhaltlichen Gewichtung der zu untersuchenden Ausbildungs-
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inhalte kann das Gutachten von Strauß et al. (2009) herangezogen werden. Hier werden 

unter anderem die fachlichen Grundvoraussetzungen für die Ausbildung zum Psycholo-

gischen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten disku-

tiert. Die Autoren schlagen als grundlegende Qualifikation für diese postgraduale Aus-

bildung (mit staatlicher Anerkennung und Approbation) 150 ECTS-Punkte in eindeutig 

psychologischen Modulen vor. Für die fachliche Arbeit mit delinquenten/ dissozialen/ 

kriminellen Kindern und Jugendlichen ist eine derartige postgraduale Ausbildung nicht 

zwingend erforderlich (lediglich für die psychotherapeutische Behandlung krankheits-

wertiger psychischer Störungen), dennoch kann es als Bezugspunkt und Anhaltspunkt 

für die Einschätzung der fachlichen Ausbildung an den untersuchten Fachhochschulen 

herangezogen werden  

Die Analyse der Modulhandbücher beschränkt sich auf psychosoziale fachliche Inhalte 

und Kompetenzen für die Arbeit mit delinquenten/ dissozialen/ kriminellen Jugendlichen 

sowie dem Bezugsfeld. Rechtliche/Juristische, theologische, philosophische oder andere 

geistes- bzw. sozialwissenschaftliche Module bzw. Aspekte wurden nicht berücksichtigt.  

  

4.1.2. Ergebnisse 

Allgemein ist zunächst festzustellen, dass die Studiengänge der Sozialen Arbeit inhaltlich 

sehr breit angelegt sind und sehr unterschiedliche Angebote und Schwerpunkte aufwei-

sen. In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Auswertung anhand der beschriebenen Katego-

rien dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die untersuchten Inhalte je nach Fachhochschule 

sehr mannigfach vermittelt werden. Dennoch lassen sich eindeutige Ergebnisse ableiten. 

Die Grundlagen (Psychologie, Psychiatrie, Abweichendes Verhalten, Devianz) sowie die 

Diagnostik und Intervention/Prävention übersteigen pro Fachhochschule in der Gesamt-

summe betrachtet kaum einen Wert von 30 ECTS-Punkten. Insbesondere müssen sich 

Studierende oft zwischen verschiedenen Alternativen von Lehrveranstaltungen in diesen 

Bereichen entscheiden, so dass nicht alle relevanten Angebote studiert werden können. 

Eine Ausbildung der entsprechenden Kompetenzen in Wahlpflicht- oder Vertiefungsmo-

dulen umfassen ebenfalls meist nur fünf bis zehn ECTS-Punkte. Lediglich die SRH Hoch-

schule Heidelberg bietet eine postgraduale Weiterbildung in Forensischer Sozialwissen-

schaft an, die einen Umfang von 10 ECTS-Punkten aufweist. 
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Tabelle 5: Relevante Module und Units an Fachhochschulen/Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften 

 

 

Siehe folgende Seiten!



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

FH-Dortmund 

Psychologie, 
Psychiatrie, 
Sozialmedizin 
Teil I 

Sozial- und entwicklungspsy-
chologische Grundlagen, Sozi-
almedizin, Gesundheitsförde-
rung 

7,5 90h/135h ja ja nein nein nein nein nein 

Psychologie, 
Psychiatrie, 
Sozialmedizin 
Teil II 

Grundlagen Klinische Psycholo-
gie, Psychiatrie, Prävention, 
Versorgung und Behandlung 
von gesundheitsbeein-
trächtigenden Zuständen 

6 60h/120 ja ja nein nein Ja, aber nicht 
spezifisch 

Ja, aber nicht 
spezifisch 

nein 

Vertiefungs-
richtung Le-
benslagen/ 
Lebensphasen 

Menschen in spezifischen 
Lebensgruppen, Handlungs-
formen und Handlungsvoraus-
setzungen, organisierte Hilfe-
angebote für besondere Ziel-
gruppen 

9 90/h/180     Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

 

FH Münster 

Erziehungs-
wissenschaftli-
che Grundla-
gen 
 
 
 
 

u.a. Sozialisation, Lernen 5  Ja, aber Inhalte, 
Gewichtung und 
Spezifität unklar 

      

Heilpädgogi-
sche Grundla-
gen 

Grundlagen, Stigmatisierungs-
theorie, ADS, „Behinderung“ 

  Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

 Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 

Psychologsische 
Grundlagen 

Grundlagen Entwicklungs- und 
Sozialpsychologie, Grundlagen 
Intervention 

5  ja nein nein nein Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 

Gesund-
heitswissen-
schaftliche 
Grundlagen 

u.a. Gesundheit und Krankheit, 
Randgruppen, Epidemiologie 

5  nein unklar nein nein Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

nein  

Soziolo-gische 
Grundlagen 

Soziologisch Grundbegriffe und 
Soziale Ungleichheit 

5  nein nein Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

Ja, aber 
Inhalte und 
Gewichtung 
unklar 

nein nein  



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Sozialpäda-
gogische Dia-
gnostik 

Diagnostische Grundlagen und 
verschiedene Verfahren 

5  nein nein nein nein nein Ja, aber unspezi-
fische Grundla-
gen 

 

Konfliktbear-
beitung 

u.a. Soziologie abweichendem 
Verhalten, Kriminalität 

5    Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

    

Motivierende 
Gesprächs-
führung/ Sucht 
 
 

Beratung, Kommunikation, 
Verhaltensänderung, Miss-
brauch, Abhängigkeit, Diagnos-
tik 

5    Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

 Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 

Person- und 
Lösungsorien-
tierte Beratung 

Wissensvermittlung und the-
menbezogene Selbsterfahrung; 
Training von Gesprächsfüh-
rungskompetenzen 

5              Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

  

Soziales Lernen 
in der Schule 

u.a. Schulsozialarbeit, Präventi-
on und Intervention bei Ag-
gressionen, Konfliktlösung, 
Deeskalation 

5            Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

  

Systemisch 
Interventions-
formen 

Grundlagen, Methoden und 
Interventionsformen 

5              Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

  

Vertiefung: 
Gewalt in der 
Familie 

Psychologische und Rechtliche 
Aspekte 

5  ja nein ja nein unklar unklar unklar 

Klinische Fami-
lienpsychologie 

u.a. Interventionen bei Aggres-
sion und Gewalt 

5  ja ja       ja  unklar 

Praxisfeld: 
Kinder- und 
Jugendpsychi-
atrie 

Psychosoziale Störungen und 
Interventionen sowie Versor-
gung 

5     ja nein nein ja   

Vertiefung: 
Devianz 

Abweichendes Verhalten, 
Risikoverhalten Jugenddelin-
quenz 
 
 
 

15  ja nein ja ja ja nein ja 

Vertiefung: 
Gesundheit 
und Krankheit“ 

u.a. Gesundheit, Sucht, Klini-
sche Sozialarbeit, Intervention, 
Krankheitsbilder Psychiatrie 

25  nein ja ja nein ja nein  

 
 



 

 

Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

M1.3. Einfüh-
rung soziolo-
gische Grund-
lagen 

unklar 3        unklar unklar          

M1.4 Grundla-
gen Psycholo-
gie 

u.a. Lernen, Entwicklung 2,5  Ja nein nein nein nein nein Nein 

Handlungsfeld: 
Straffälligenhil-
fe 

Kriminologie, Jugendkriminali-
tät, Soziale Hilfen, Jugendge-
richtshilfe, Bewährungshilfe 

12 360h nein nein ja ja ja nein Ja 

 

FH Niederrhein (aufgrund der verfügbaren Informationen kaum Aussagen möglich!) 

Soziologische 
Grundlagen 

Keine Angaben (k.A.) (k.A.)         

Abweichendes 
Verhaltens 
 
 

(k.A.) (k.A.)         

Verfahrens-
kompetenzen 

u.a. Gesprächskompe-
tenzen, Beratung, Sys-
temische Beratung 

(k.A.)         

Kriminologie 
und Viktimiolo-
gie 

(k.A.) (k.A.)         

Geschlechter-
orientierte 
Gewaltpräven-
tion 

(k.A.) (k.A.)         

Grundzüge 
Kriminologie 

(k.A.) (k.A.)         

 
 
 
 
 



 

 

FH Köln 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Soziologie Einführung 5 45h/105h nein nein Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

Ja, aber 
Inhalte und 
Gewichtung 
unklar 

nein nein nein 

Psychologie Grundlagen Psychologie, Klini-
sche Psychologie, Sozialpsycho-
logie 
 
 
 

5 45h/105h ja nein nein nein Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

nein 

Sozialmedizin u.a. Grundlagen, Psychopatho-
logie, Sozialpsychiatrie 

5 45h/105h nein ja Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

Ja, aber 
Inhalte und 
Gewichtung 
unklar 

 Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

Nein 

Sozialpäd. der 
Lebensalter 

u.a. Jugendsozialarbeit, Ent-
wicklungspsychologie, Jugend-
hilfe  

7 45h/165h Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

      

Jugend-
recht/Sozialrech
t  

u.a. Täter-Opfer Ausgleich 4 45h/75h       Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

 

FH Bielefeld 

Menschliche 
Entwicklung im 
sozialen Umfeld 
(Modul 3) 

u.a. Sozialpsychologie, Kom-
munikations- und Medienpsy-
chologie, Persönlichkeitspsy-
chologie, Beratung, Alkoholab-
hängigkeit, Altern, PTSD, 
Klinische Psychologie: Verhal-
tenstherapie; Individualpsycho-
logie, Humanistische Psycholo-
gie, Konfliktforschung, Straffäl-
lige in Nachsorge, Kinder 
psychisch kranker Eltern 
 
 
 
 
 

 14SWS ja unklar unklar unklar Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

unklar  



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Prävention und 
Rehabilitation, 
Integration und 
Inklusion (Mo-
dul 9) 

u.a. psychoanalytische Entwick-
lungstheorie am Beispiel Sexu-
alstraftäter 

 10SWS Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

   Ja, aber Inhalte 
und Gewichtung 
unklar 

 Ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

 

FH Esslingen 

Modul 2: 
Beratung und 
Bildung 

u.a. Begriffe Therapie und 
Beratung, ausgewählte Bera-
tungskonzepte und Anwen-
dungsbereiche und Nutzen 

9 90h/110h/25h unklar unklar unklar unklar Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

unklar unklar 

Modul 5: Das 
Subjekt in 
sozialen Bezü-
gen 

u.a. Konstruktivismus, Sozialisa-
tion, Risiken und Chancen, 
soziale Teilhabe 

7 45h/105h/25h Ja, aber unklar nein unklar unklar nein unklar nein 

Modul 8: 
Entwicklung 
und Lebenslauf 

u.a. Psychoanalyse, Lerntheorie, 
Humanismus, Systemische 
Theorie, Verhaltensgenetik, 
Entwicklungsmodelle, Sozialisa-
tion und Lebenslauf 
 
 
 

7 75h/70h/30h ja nein nein nein nein nein nein 

Modul 9: 
Entwicklung 
unter Risikobe-
dingungen 

u.a. Normalität und Abwei-
chung (Medizin, Psychologie 
und Soziologie), Störung, 
leiden Anderssein, Erklärungs-
ansätze, Klassifikationssysteme 

7 60h/80h/35h ja ja ja ja nein ja nein 

Modul 11: 
Gesprächs-
führung 

u.a. verschiedene Verfahren 
und Settings sowie Techniken 

5 60h/30h/35h Ja, aber unklar Ja, aber unklar nein nein nein nein unklar 

Modul 12: 
Kommunikati-
on 

u.a. Biographie, Vorurteil und 
erster Eindruck, non-verbale 
Kommunikation 

6 75h/35h/40h Ja, aber unklar nein nein nein nein nein Nein 

Modul 
31/Wahl-
bereich: Kinder- 
und Jugend-
arbeit 
 

u.a. Arbeitsfelder, verschiedene 
Zielgruppen, sozialpädagogi-
sche Konzepte 

12 120h/130h/50
h 

Ja, aber unklar          Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein unklar 



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Modul 
34/Wahl-
bereich: Allge-
meine Soziale 
Dienste und 
Beratungsstel-
len 
 
 

u.a. Arbeitsfelder, verschiedene 
Zielgruppen, sozialpädagogi-
sche Konzepte 

12 120h/130h/50
h 

            Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein unklar 

Modul 
38/Wahl-
bereich: Ein-
richtungen der 
Erziehungshilfe 

u.a. Arbeitsfelder, verschiedene 
Zielgruppen, sozialpädagogi-
sche Konzepte 

12 120h/50h/15h             Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein unklar 

Modul 
39/Wahl-
bereich: Sucht-
hilfen 

u.a. Arbeitsfelder, verschiedene 
Zielgruppen, sozialpädagogi-
sche Konzepte (u.a. JVA) 

12 120h/130h/50
h 

            Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein Ja, aber Inhalt und 
Gewichtung unklar 

Modul 
40/Wahl-
bereich:Soziale 
Arbeit mit 
Frau-
en/Mädchen 
und Män-
nern/Jungen 

u.a. Arbeitsfelder, verschiedene 
Zielgruppen, sozialpädagogi-
sche Konzepte (u.a. Anti-
Gewalt-Trainings, Täterarbeit 

12 120h/130h/50
h 

            Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein Ja, aber Inhalt und 
Gewichtung unklar 

Modul 
42/Wahl-
bereich: Straf-
fälligenhilfe 

u.a. Lebens- und Problemlagen 
von Straffälligen, Arbeitsfelder: 
Jugendgerichtshilfe, Gerichts-
hilfe, Bewährungshilfe, Justiz-
vollzug 
 

12 120h/130h/50
h 

unklar unklar   unklar unklar   Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

nein Ja 

 

FH Ravensburg 

Verhaltenswissenschaftliche Grundlagen (Modul 6) 

Psychologische 
Grundlagen 

Keine Angaben 2    ja                   

Entwicklung Keine Angaben 2    ja                   



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Persönlichkeit Keine Angaben 2    ja                   

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und ethische Grundlagen (Modul 7) 

Abweichendes 
verhalten 

Keine Angaben 3          Ja             

Gesundheit und Krankheit (Modul 8) 

Grundlagen 
und Formen 
psychischer 
Störungen 

Keine Angaben 3       ja                

Gespräch und Beratung (Modul 9) 

Kommunikati-
on und Ge-
sprächs-
führung 

Keine Angaben 2    unklar                   

Person-
zentrierte 
Gesprächs-
führung 

Keine Angaben 3    unklar                   

Beratungsmo-
delle 

Keine Angaben 2    unklar                   

Sozialpsychiatrie (Modul13) 

Psychische 
Störungen und 
Institutionen 

Keine Angaben 1    nein ja                

Psychische 
Störungen und 
Recht 

Keine Angaben 3    nein       

Studienteil II 

Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Modul A1) 

Theorien zu 
Kindheit und 
Jugend 

Keine Angaben 2    Ja, aber unklar                   



 

 

Wahlpflichtfächer 
 
 
 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Recht II: Reso-
zialisierung und 
Strafrecht 

Keine Angaben 3    unklar unklar unklar unklar unklar unklar ja 

Prävention und Intervention (Modul B2 

Prävention und 
Gesundheits-
förderung 

Keine Angaben 3  unklar unklar       ja unklar unklar 

Therapie und 
Rehabilitation 

Keine Angaben 2  unklar unklar       ja unklar unklar 

Klinische Sozi-
alarbeit 

Keine Angaben 3  unklar unklar       ja unklar unklar 

Psychische Gesundheit und Krankheit (Modul B2) 

Psychische 
Störungen 
 
 

Keine Angaben 3  Unklar  ja       ja unklar unklar 

Psyche und 
Körper 

Keine Angaben 1  Unklar  ja       ja unklar unklar 

Angewandte 
Gesundheits-
psychologie 

Keine Angaben 3  ja unklar       Ja, aber unklar    unklar 

           

FH Ludwigsburg 

Modul 7: 
Entwicklung 
und Sozialisati-
on 

Entwicklung und Sozialisation, 
Internationalität, Geschlechter, 
Kultur 

6  wahrscheinlich nein                

Praxisprojekt u.a. Gewalt, Trauma und 
Gesundheit 

3  unklar unklar                

Modul 12: 
Unterstützung 
bei der Lebens-
bewältigung 

u.a. Beratungskonzepte, Seel-
sorge, Begleitung, Humanisti-
sche Psychologie, Systemische 
Therapie, Resilienz, Mobbing,  

6  ja wahrscheinlich unklar unklar          



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Projektstudium 
 
 
 
 

u.a. strukturelle, häusliche und 
sexuelle Gewalt;  Gewalt, 
Trauma und Gesundheit 

Je 3  unklar unklar unklar unklar        

Modul 18 Pädagogik der frühen Kindheit 4  unklar nein unklar unklar        

Praxissemester Praxisbegleitende Seminare: 
u.a. Kiner- und Jugendhilfe, 
Psychosoziale, psychiatrische 
Versorgung, Soziale Hilfen, 
Sozialdienste und Justiz, Ge-
sundheitsförderung/Prävention 

unklar  unklar unklar unklar unklar unklar unklar ja, aber Inhalte und 
Gewichtung unklar 

Modul 24: 
Gesundheits-
förderung 

u.a. Soziale Risikofaktoren, 
Sucht, Gesundheitswissen-
schaft 

6  unklar unklar nein nein unklar unklar nein 

           

FH Mannheim 

Modul H1: 
Humanwissen-
schaften 

u.a. Einführung Psychologie, 
Pädagogik, Neurowissenschaf-
ten, Sozialbeziehungen 

10 90/210 ja wahrscheinlich nein nein nein Nein Nein 

Modul H2: 
Entwicklung 
und Sozialisati-
on 
 
 
 

Entwicklungspsychologie, 
Sozialisation Kinder und Ju-
gendliche 

7 67/210 ja nein unklar unklar nein nein nein 

Modul T3b: 
Methodisches 
Handeln I 

u.a. Beratungs- und Therapie-
konzepte, systemi-
sche/klientenzentrierte Ge-
sprächsführung 

10 90/210 ja wahrscheinlich nein nein nein nein Nein 

Modul H5a: 
Psychosoziale 
Versorgung von 
Menschen mit 
psychischen 
Störungen 

u.a. Psychische Störungen, 
Diagnostik und Klassifikation, 
Psychotherapie, Prävention, 
Psychiatrie und Recht 

5 45/150 ja ja unklar nein ja unklar Nein 

H6: Sozialmedi-
zin 

u.a. Grundlagen und Anwen-
dungsgebiete 

5 45/150 unklar unklar             nein 



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Katholische FH Freiburg  

Kompetenzbe-
reich 3: Soziali-
sation, Bildung 

Entwicklungspsychologie, 
Pädagogik 
 
 
 
 

9 67,5/202,5 ja nein nein nein nein nein Nein 

 Klinische Kinderpsychologie 
(u.a. Risiko-& Schutzfaktoren, 
Diagnostik, Klassifikation, 
Abweichende Entwicklung, 
Prävention) 
 

10 78,75/221,25 ja ja ja nein ja unklar Nein 

 Früherkennung und Frühförde-
rung 

6 33,75/146,25 Wahrscheinlich wahrscheinlich unklar unklar wahrscheinlich unklar Nein 

Kompetenzbe-
reich 4. Gesell-
schaftliche 
Rahmenbedin-
gungen 

u.a. Abweichendes Verhalten 
und Kriminalität, sozialogische 
Theorien 

9 67,5/202,5 Nein nein ja ja nein Ja, Gewicht und 
Inhalte unklar 

unklar 

Kompetenzbe-
reich 5: Lösung 
sozialer Prob-
leme 

Modul 5.4. Klinische Psycholo-
gie 

10 78,75/221,25 ja ja nein nein ja nein  

Kompetenzbe-
reich 9: Me-
dienpädagogik 

u.a. Projektarbeit (in Reha und 
Prävention) 

4 33,75/86,25 unklar unklar unklar unklar unklar unklar unklar 

 

Evangelische FH Freiburg 

Modul 1-2.2 Humanwissenschaftliche 
Grundlagen: Pädaggik, Psycho-
logie 

6 60h/120h ja nein nein nein nein nein Nein 

Modul 1-3.1. Lebensphasen (Entwicklung, 
Altersbezogene Hilfen) 
 
 

9 90h/ 180h wahrscheinlich nein nein nein unklar nein Nein 

Modul 5-3.3 Bewältigungsaufgaben und –
formen (u.a. Psychische Stö-
rungen) 

9 90h/180h unklar Ja, aber unklar unklar unklar unklar unklar Unklar 



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Modul 2-4.2 Zugänge zu Menschen und 
ihren Ressourcen (u.a. Ge-
sprächspsychotherapie) 

9 90h/180h Ja, aber Gewich-
tung unklar 

unklar nein nein nein nein Nein 

Modul 4-6.3. Handlungsfelder Sozialer Arbeit 
(u.a. Theorien, verhaltensauffäl-
lige Jugendliche, Prävention 
psychischer Störungen 

12 135h/225h Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalt und 
Gewichtung unklar 

Ja, aber 
Inhalt und 
Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalt 
und Gewichtung 
unklar 

Ja, aber Inhalt und 
Gewichtung unklar 

SRH Hochschule Heidelberg 

           

Modul 4.1: 
Humanwissen-
schaftliche 
Grundlagen 

Einführung Psychologie und 
Medizin 

5 60h/90h ja nein teilweise nein nein nein nein 

Modul 4.3: 
Individuelles 
Erleben & 
Verhalten 

Klinische Psychologie und 
Differentiel-
le/Persönlichkeitspsychologie 

5 60h/ 90h ja ja ja nein ja ja Nein 

Modul 4.6: 
Devianz 

Psychiatrie und Devianzthero-
rien 
 
 

5 60h/90 nein ja nein ja ja nein Nein 

Modul 4.7: 
Abweichendes 
Verhal-
ten/Sozialisatio
n 

Abweichendes Verhalten und 
Sozialisation 

5 60h/90h ja teilweise ja nein ja ja ja 

Modul 1.3: 
Methoden der 
Sozialen Arbeit 

Handlungsmethoden, Beratung 
und Therapiekonzepte, Inter-
ventionen 

5 60h/90h teilweise nein nein nein nein nein nein 

Modul 1.4: 
Verfahren und 
Techniken der 
Soziale Arbeit 

Verfahren, Beratung und The-
rapiekonzepte, Interventionen 

5 60h/90h teilweise nein nein nein nein nein nein 

           

Zusätzliches 
Kontaktstudi-
um: Forensi-
sche Sozialwis-
senschaften 

Interdisziplinäre Ansätze der 
Forensik (u.a. Kriminalität, 
Diagnostik, Behandlung, Be-
gutachtung, Schuldfähigkeit, 
Psychische Störungen) 

10 160h/140h ja ja ja ja ja ja ja 



 

 

Duale Hochschule Baden-Württemberg/ Stuttgart 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Modul 3: 
Methodische 
Grundlagen 

Einführung Methoden, Kom-
munikation und Gesprächsfüh-
rung, Gruppendynamik 

9 48h/100h/92h
/30h 

ja unklar nein nein ja nein nein 

Modul 5: 
Erziehung, 
Bildung, Sozia-
lisation 
 

Grundlagen, Soziologie des 
Lebensalters, Theoretische 
Grundlagen pädagogischen 
Handelns 

8 72h/100h/28h
/40 

nein nein nein nein nein nein nein 

           

Modul 7: 
Psychologische 
Grundlagen der 
Sozialen Arbeit 

Entwicklungspsychologie, 
Sozialpsychologie, Psychologie 
des Erwachsenenalters, Formen 
und Ursachen psychischer 
Störungen, Klassifikation 

10 96h/100h/64/
40h 

ja ja nein nein ja unklar nein 

Modul 8: 
Gesundheits-
wissenschaft-
liche Grund-
lagen I 

Gesundheitswissenschaft, 
Heilpädagogik, Behandlungs-
verfahren, Beratung, Soziothe-
rapie,  

8 72h/100h/28h
/40h 

wahrscheinlich wahrscheinlich nein nein ja nein nein 

Modul 11: 
Soziale Grup-
penarbeit 

u.a. Soziales Training, Anti-
Aggressionstraining 
 
 
 

9 72h/90h/68h/
40h 

unklar unklar unklar unklar ja unklar unklar 

Modul 13: 
Gesundheits-
wissenschaft-
liche Grund-
lagen II 

u.a. Suchtstörungen, psycho-
therapeutische Interventionen, 
Psychische Krisen, Psychosoma-
tik 

6 72h/60h/18h/
30h 

Ja, aber unklar Ja, aber unklar unklar nein ja unklar nein 

Modul 18.3: 
Studienschwer-
punkt I: Sozial-
gesund-
heitliche Diens-
te 

u.a. psychische Störungen; 
Klassifikation (ICD 10 und DSM 
IV) ; Exemplarische Erörterung: 
Unterbringungsgesetz; Frei-
heitsentziehende Maßnahmen; 
Klinische Sozialarbeit; Bera-
tung, Soziotherapie und Krisen-
intervention; Neuere Arbeits-
formen, teilstationäre und 
ambulante Maßnahmen 

10 120h/90h/50/
40h 

ja ja ja nein ja unklar unklar 



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Modul 18.4: 
Studienschwer-
punkt I: Erzie-
hungshilfen / 
Heimerziehung 

u.a. sozialpädagogische Diag-
nose;  Aufnahme; Indikationen 
für verschiedene Hilfen und 
Grenzen dieser; Hilfeplan; 
Erziehungsplanung; Leistungs-
vereinbarung und Qualitätssi-
cherung in den Hilfen zur 
Erziehung; Jugendhilfekarrieren 
; Betreuungsformen: Wohn-
gruppe, Tagesgruppe, Erzie-
hungsstelle, 
Flexible Betreuung, Geschlos-
sene Unterbringung; Anti-
Aggressionstraining 
 

10 120h/90h/50/
40h 

Eher nein nein unklar unklar ja unklar unklar 

Modul 18.7: 
Studienschwer-
punkt I: Soziale 
Dienste in der 
Justiz 

U.a. Geschichte der Sozialarbeit 
im Strafvollzug, der Bewäh-
rungshilfe, der Gerichtshilfe 
sowie neuerer Privatisierungs-
bestrebungen 
; Gesetzliche Grundlagen der 
sozialen Dienste in der Justiz ; 
Kriminaltheoretische Erklä-
rungsmodelle straffälligen 
Verhaltens; Organisatorische 
Strukturen der sozialen Dienste 
in der Justiz; Vollzugsplanerstel-
lung 

10 120h/90h/50/
40h 

nein nein ja nein nein unklar ja 

           

Fachhochschule Düsseldorf 

Aufgrund der individuellen Gestaltbarkeit des Stundenplans und des Studiums sowie der verfügbaren Informationen (http://soz-kult.fh-duesseldorf.de) keine Auswertung möglich. 

           

Katholische Hochschule Paderborn 

Soziale Arbeit 
mit Familien als 
Prävention und 
Intervention 

Studienprojekt, keine weiteren 
Angaben 

1        ja  nein 



 

 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Sucht Studienprojekt;  keine weiteren 
Angaben 

1     ja   ja   

Soziale Arbeit 
im Justizvollzug 

u.a. Behandlung, Gesprächs-
führung, Lockerung, Persön-
lichkeitsstörungen, Entlassung 

2    ja ja ja  ja ja ja 

Arbeit Jugend-
gerichtshilfe 

Keine Angaben 2          ja 

Verhaltensauf-
fälligkeiten bei 
Kindern und 
Jugendlichen 

Häufigkeit, Formen, Ursachen,, 
Prävention,  

2    ja ja ja  ja unklar nein 

Sexueller Miss-
brauch 

Hintergründe, Intervention und 
Prävention 

2    ja ja ja  ja  nein 

Abweichendes 
Verhalten 
 
 

Schwerpunkt klassische und 
wichtige Aufsätze kriminalso-
ziologischer Theorien 

2      ja     

Sozialpsycholo-
gie 

Interaktion und Kommunikati-
on 

2    Ja       

Klinische Psy-
chologie 

Teil I: Kinder und Jugendliche  2    ja Ja      

Kinderschutz Prävention, Jugendhilfe, Krisen-
intervention 

3        Ja   

Spezielle Bera-
tungsdienste 

Frauenhäuser, Häusliche Ge-
walt 

3        Ja   

Bindung und 
Exploration 

Bindungsforschung- und theo-
rie 

2    Ja       

Entwicklung 
und Entwick-
lungsrisiken 

Entwicklungspsychologie, 
Entwicklungspsychopathologie 

2    ja ja      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

*Stunden: Präsenz/ Selbststudium/ Prüfungsvorbereitung 

 

Leeres Feld: keine Angaben verfügbar und/oder keine eindeutiges Auswertung möglich 

Katholische Hochschulen Köln, Aachen und Münster (eine differenzierte Auswertung war aufgrund der groben Modulbeschreibung nicht möglich) 

Modul-
Titel 

Inhalt ECTS Stunden* Grundlagen 
Psychologie 

Grundlagen 
Psychiatrie 

Theorien Ab-
weichendes 
Verhalten 

Devianz-
theorien 

Prävention 
und Inter-
vention 

Diagnostik 
von Disso-
zialem Ver-
halten 

Vertiefung-
Straffälligen-
hilfe/Strafvoll-
zug/ Bewäh-
rungshilfe 

Verhalten und 
Erleben 

Die psychosoziale Dimension 
des Menschen 

9  Wahrscheinlich       

Entwicklung, 
Bildung, Sozia-
lisation 

Keine Angabe 6  Wahrscheinlich       

Gesundheit, 
Krankheit, 
Behinderung 

Keine Angabe 6  wahrscheinlich wahrscheinlich      

           

Evangelische Hochschulen Ludwigsburg (eine differenzierte Auswertung war aufgrund der groben Modulbeschreibung nicht möglich) 

Gesundheits-
förderung 

Gesundheitsförderung, Sucht, 
Seelische Gesundheit, soziale 
Risikofaktoren 

6    ja ja   Ja   

Entwicklung 
und Sozialisati-
on 

Entwicklungspsychologie, 
Sozialisation, männl. Und 
weibl. Sozialisation 

6    ja       

Psychologie II Klinische Psychologie       ja Ja      

Bindungsent-
wicklung 

Schutzfaktoren, Bindungstheo-
rie 

      ja    ja   

Projekt G Gewalt untern Partnern, Trau-
ma und Seelische Gesundheit  

3    ja ja ja  wahrscheinlich   
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4.2. Ausbildung zum Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) in der BRD 

4.2.1 Methode 

Zur Erhebung der Ausbildungsstandards, der jeweiligen Inhalte und der Voraussetzun-

gen für die Ausbildung im Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) wurden Informationen 

über die Homepages der Justizvollzugsschulen eingeholt. Diese sind nach den folgenden 

Kriterien inhaltlich ausgewertet worden:  

• schulische/berufliche Voraussetzungen (Basisqualifikationen) für den Beginn einer 
Ausbildung 

• Inhalte und Umfang der Ausbildung 

• mögliche Schwerpunkte/ Spezialisierungen in der Ausbildung zum AVD. 

Weiter wurde den Justizvollzugsschulen in 14 Bundesländern ein Fragebogen (siehe An-

hang A) per Post zugeschickt. Bei zwei Bundesländern konnte keine Justizvollzugsschule 

im Internet recherchiert werden. Die angeschriebenen Einrichtungen wurden gebeten, 

die Fragen zu beantworten, eventuelle Ausbildungsbeschreibungen ergänzend beizule-

gen und die Unterlagen mit dem beigefügten adressierten und frankierten Briefum-

schlag an den Gutachter zurückzusenden.  

 

4.2.2. Ergebnisse  

4.2.2.1 Online Recherche und Auswertung der Dokumente 

Einstellungsvoraussetzungen 

Die Einstellungsvoraussetzungen für die Ausbildung zum AVD sind in den verschiedenen 

Bundesländern relativ einheitlich gestaltet: 

• Angabe von Mindest- (meist 20 Jahre) und Höchstalter (meist 27 bis 35 Jahre) 

• Beamtenrechtliche Voraussetzungen müssen erfüllt sein 

• Mindestens der Abschluss der Hauptschule oder Realschule 

o sowie eine (förderliche) Berufsausbildung 

o oder einen gleichwertigen Bildungsstand 

 

zusätzliche Kriterien: 

• körperlich gesund, belastbar und psychisch stabil oder charakterlich, geistig und 

körperlich geeignet 

• erfolgreiche Teilnahme an einem Auswahlverfahren 
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• diverse soziale und kognitive Kompetenzen (z.B. geistige Beweglichkeit, Verant-

wortungsbereitschaft, Entscheidungsfreude, Organisationstalent und Innovati-

onsbereitschaft, Teamfähigkeit und Fähigkeit zum Umgang mit Menschen. 

 

Besoldung 

Eine Eingruppierung erfolgt nach der erfolgreich bestandenen Ausbildung und der Pro-

bezeit meist in A7. Ein Aufstieg (je nach Bundesland unterschiedlich) ist bis in die Besol-

dungsgruppe A11 möglich.  

 

Ausbildungsdauer und -inhalte 

Die Ausbildung ist in den Bundesländern weitgehend ähnlich aufgebaut und gegliedert. 

Sie dauert meist zwei Jahre und besteht aus einem Grundlehrgang und einer Praxis-

ausbildung. Lediglich im Freistaat Bayern besteht die Ausbildung aus einem 

20monatigen Vorbereitungsdienst.  

 

Inhalte: 

• Vollzugs-, verwaltungs- und beamtenrechtliche Kenntnisse (u.a. Vollzugsge-

schichte, Rechtsgrundlagen Justizvollzug, Strafvollzugsrecht, Jugendstrafe, Unter-

suchungshaft, Arrest, Zivil- und Abschiebehaft, Strafrecht, Strafprozessrecht) 

• Vollzugskunde 

• Sport 

• Waffenkunde und Selbstverteidigung 

• Allgemeinbildende Fächer (u.a. Staatsbürgerkunde, Deutsch, Geschichte) 

• Sozial- und Humanwissenschaftliche Fächer (u.a. Kriminologie, Kommunikation, 

Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Sozialpädagogik) 

• EDV 

• Anderes: z.B. Seelsorge, Schriftverkehr, Erste Hilfe 

• Sonderveranstaltungen: z.B. Besondere Sicherheitsstörungen, Illegale Drogen 

 

Die genaue Stundenverteilung der einzelnen Fächer war nur sehr sporadisch bei den 

online verfügbaren Informationen angegeben, so dass hier auf eine Darstellung verzich-

tet wird. Allerdings ist der Stellenwert der Sozial- und Humanwissenschaftlichen Fächer 
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im Vergleich mit den anderen Ausbildungsinhalten über alle Bundesländer hinweg ein-

heitlich als sehr gering einzustufen. 

  

4.2.2.2  Eigene Untersuchungsergebnisse 

Die Rücklaufquote der verschickten Fragebögen war äußerst gering. Von den 14 ange-

schriebenen Justizvollzugsschulen haben nur sechs den Fragebogen (inkl. zusätzlicher 

Unterlagen) an den Gutachter zurückgeschickt. Dabei handelte es sich um die folgenden 

Bundesländer: Bremen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 

Schleswig-Holstein und Berlin. Aufgrund der geringen Rücklauf-Quote wurden die onli-

ne verfügbaren Informationen zu denen im Fragebogen untersuchten Inhalten ergänzt 

und ausgewertet. In Tabellen 6 bis 10 sind die Ergebnisse dargestellt. 

In Tabelle 6 ist die Schulbildung der Anwärter aufgeführt. Es ist ersichtlich, dass bis auf 

Nordrhein-Westfalen die Anwärter in ca. 70% lediglich über einen Haupt- oder Real-

schulabschluss verfügen. Betrachtet man die Berufsausbildungen der Anwärter, so ist 

auffällig, dass nur äußerst selten eine Ausbildung im sozialen Bereich (Erzieher) abge-

schlossen wurde. Zumeist kommen die Anwärter aus dem handwerklichen oder kauf-

männischen Bereich (vgl. Tabelle 7). In Tabelle 8 ist der Stundenumfang der einzelnen 

Fächer dargestellt. Zunächst ist ersichtlich, dass die Länder sehr unterschiedliche Stun-

denschwerpunkte in den einzelnen Fächern aufweisen. Allerdings ist eindeutig eine Ge-

wichtung erkennbar. Pädagogische, psychologische, psychiatrische und kriminologische 

Inhalte werden vom Umfang deutlich weniger gelehrt als Recht, Sport und andere Fä-

cher (z.B. Verwaltung). Betrachtet man die speziellen Inhalte der Ausbildung, so zeigt 

sich, dass es keinen praktischen Teil außerhalb des Justizvollzuges gibt, wie z.B. in sozia-

len Einrichtungen, Psychiatrien o.ä.. Die abgefragten speziellen Inhalte (u.a. Kriseninter-

vention, Umgang mit Suizid, Umgang mit schwierigen Inhaftierten, Substanzprobleme, 

Präventions- und Interventionskonzepte) werden zwar weitgehend abgedeckt. Aller-

dings ist der Stundenumfang äußerst begrenzt (siehe Tabelle 9und 10). Eine spezielle 

Ausbildung für den Jugendstrafvollzug ist nicht in allen Bundesländern Standard (vgl. 

Tabelle 10). Nur in vier von sechs Ländern wird solch ein Schwerpunkt überhaupt ange-

boten. 
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Tabelle 6: Schulabschluss der Anwärter zum Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD  

 

Tabelle 7: Ausbildung der Anwärter zum Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD  

 

Schulabschluss vor Beginn der Ausbildung zum AVD in  Prozent 
(%) 

Bundesland Hauptschule  Realschule  Fachhochschule  Abitur  andere  

Bremen 14,28 61,90 23,81 0,00 0,00 

Baden-Württemberg 20,00 50,00 20,00 10,00 0,00 

Berlin --  --  --  --  --  

Rheinland-Pfalz 28,80 51,50 9,05 9,05 0,60 

Nordrhein-Westfalen 4,21 54,04 23,51 15,79 0,35 

Schleswig-Holstein -- -- -- -- -- 

 Ausbildung vor Beginn der Ausbildung in Prozent (%)  

Bundesland Kaufmännisch Handwerklich Bundeswehr/NVA  Polizei  Erzieher  Andere 

Bremen 28,57 33,33 0,00 4,76 4,76 28,58 
Baden-
Württemberg 10,00 60,00 20,00 0,00 10,00 0,00 

Berlin -- -- -- -- -- -- 
Rheinland-
Pfalz 18,60 53,30 10,70 0,00 3,20 14,20 
Nordrhein-
Westfalen 40,00 30,00 10,00 0,00 2,00 18,00 
Schleswig-
Holstein -- -- -- -- -- -- 
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Tabelle 8: Stundenumfang und Inhalte der Ausbildung zum Allgemeinen Vollzugs-

dienst (AVD  

Ausbildungsstunden 
Bundesland  Pädagogik  Psychologie  Psychiatrie  Recht Sicherheit  Sport Anderes  Kriminologie  

Bremen 60,00 80,00 0,00 550,00 140,00 80,00 340,00 15,00 
Baden-
Württemberg 0,00 45,00 45,00 140,00 20,00 110,00 150,00 36,00 

Berlin 30,00 17,00 10,00 107,00 -- 40,00 296,00 30,00 
Rheinland-
Pfalz 90,00 48,00 0,00 272,00 137,00 112,00 260,00 22,00 
Nordrhein-
Westfalen         
Schleswig-
Holstein 72,00 101,00 30,00 296,00 136,00 16,00  47,00 
 

Tabelle 9: Spezielle Inhalte der Ausbildung zum Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD  

 

 Spezielle Ausbildungsinhalte 

Bundesland  
Prakti-

kum  
Krisen-

intervention  

Um-
gang 

Suizid  

Schwie-
rige 

Inhaf-
tierte  

Substanz-
konsum  

Präven-
tion  

Soziales 
Training  

Bremen nein ja ja nein nein nein Nein 
Baden-
Württemberg nein ja ja ja ja ja Ja 

Berlin nein ja ja ja ja ja Ja 
Rheinland-
Pfalz nein ja ja ja ja nein Ja 
Nordrhein-
Westfalen nein -- ja ja ja ja Nein 
Schleswig-
Holstein nein -- ja ja ja -- Ja 
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Tabelle 10: Spezielle Inhalte der Ausbildung zum Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD 

 Spezielle Ausbildungsinhalte  

Bundesland 
Anti-Aggress-
ionstraining 

Psychische 
Stör-ungen 

Psycholo-
gische 
Grundlagen 
Gewaltstraf-
täter 

Psychologische 
Grundlagen 
Sexualstraftäter  

Prognose/ 
Gefähr-
lichkeits-
einschätzung  Therapie 

Jugend-
strafvoll-
zug 

Bremen nein ja ja ja nein nein Nein 
Baden-
Württemberg ja ja ja ja ja ja Ja 

Berlin ja ja ja ja ja ja Ja 
Rheinland-
Pfalz nein nein nein nein nein nein Nein 
Nordrhein-
Westfalen ja ja ja ja ja -- Ja 
Schleswig-
Holstein -- -- -- -- -- -- Ja 
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5.  Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion 

Zunächst muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Existenz 

von abweichendem, dissozialem oder kriminellem Verhalten in einer Gesellschaft bis zu 

einem gewissen Grad als „normal“ gilt. Selbst durch die beste Prävention oder den wirk-

samsten und fachlich optimalsten Strafvollzug wird es nicht zu verhindern sein, dass 

Menschen bestimmte gesellschaftlich nicht akzeptierte Verhaltensweisen zeigen und 

straffällig oder rückfällig werden. 

Allerdings ist es durch eine gezielte Prävention, Therapie und die Arbeit fachlich geeig-

neter Institutionen möglich, die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Kriminalität 

oder die Rückfälligkeit von Straftätern signifikant zu vermindern (vgl. u.a. Schmucker/ 

Lösel 2005; Köhler 2009). Das bedeutet aber zwangsläufig auch, dass eine Gesellschaft 

hierfür ausreichend menschliche, institutionelle, berufliche und fachliche  Ressourcen zur 

Verfügung stellen muss. 

 

5.1.  Studium der Sozialen Arbeit an einer Fachhochschule/Hochschule für an-

gewandte Wissenschaft 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen eindeutig, dass die Studiengänge an den betrachte-

ten Hochschulen inhaltlich sehr breit angelegt sind und zudem teilweise sehr unter-

schiedliche Schwerpunkte und Module aufweisen. Bei den kirchlichen Hochschulen 

kommt zusätzlich noch ein erheblicher theologischer Schwerpunkt in den Fächern dazu. 

Aufgrund der inhaltlichen Breite werden die für die hier zu untersuchenden Fragestel-

lungen relevanten Inhalte wenig vertieft und elaboriert gelehrt. Daher erreicht die Ge-

samtzahl der Lehrveranstaltungen selten einen Wert von 30 ECTS Punkten an den Fach-

hochschulen (vgl. Abschnitt 4.1.2). In diesen 30 ECTS Punkten sind bereits Grundlagen 

in Psychologie und Psychiatrie sowie Sozialwissenschaften einbezogen, so dass für die 

Bereiche Prävention und Behandlung von dissozialem Verhalten im Kindes- und Jugend-

alter eine wesentlich geringere Ausbildungsdichte besteht. Im Umkehrschluss bedeutet 

das, dass der Großteil des Studiums von 150 ECTS Punkten in anderen Bereichen abge-

leistet wird (z.B. Recht, Management, spezifische Themen der Sozialarbeit und Theolo-

gie/Seelsorge). 

Ein derartig breit angelegtes Studium der Sozialen Arbeit qualifiziert aus Sicht des Gut-

achters also eher sehr grundlegend für ein großes Spektrum von potentiellen Arbeitsbe-

reichen. Für die Anwendungsfelder Prävention und Therapie sowie Beratung oder Fami-
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lienarbeit, Strafvollzug, Bewährungshilfe usw. erscheint über das Bachelorstudium hin-

aus eine gezielte akademische Weiterqualifizierung im Rahmen von Masterstudiengän-

gen notwendig. Das gilt auch für die Hochschulen, die in den genannten Bereichen ei-

nen Bachelor-Studienschwerpunkt haben (z.B. DHBW Stuttgart: Strafvollzug oder die 

SRH Hochschule Heidelberg). Daneben oder ergänzend sind natürlich auch postgraduale 

Weiterbildungen in den untersuchten Inhaltsbereichen notwendig. Beispielsweise kann 

dies im Rahmen einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapieausbildung oder anderer 

Studiengänge (z.B. Kriminologie) sowie spezifischen Fortbildungen (z.B. Anti-

Aggressionstrainer) erfolgen. 

Aus gutachterlicher Sicht sind jedoch vor allem Masterstudiengänge der Sozialen 

Arbeit zu fordern, die gezielt und vertieft anwendungsorientierte Kompetenzen in den 

Bereichen Justizvollzug, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe und Diagnostik, 

Prävention und psychosoziale Behandlung von dissozialen Kindern und Jugendli-

chen bieten. Bislang gibt es zwar vereinzelt Hochschulen, die Masterstudiengänge an-

bieten (z.B. FH Magdeburg), diese sind jedoch meist stark auf den Zugang zur Kinder- 

und Jugendlichen Psychotherapieausbildung zugeschnitten. Somit fehlen bei diesen Stu-

diengängen ebenfalls die genannten spezifischen Kompetenzbereiche.  

Als potentielle Entwicklungsmöglichkeit wäre eine Kooperation von Hochschulen mit 

den Justizministerien oder Fachhochschulen für Öffentliche Verwaltung eine denkbare 

und fachlich sinnvolle Variante. Hier könnten Bachelor-Absolventen der Sozialen Arbeit 

beispielsweise einen Master „Soziale Arbeit in Prävention und Intervention in der Justiz“ 

(oder eine ähnliche Bezeichnung) absolvieren.   

 

5.2.  Allgemeiner Vollzugsdienst (AVD) 

Zum Vergleich der erforderlichen Fachkompetenz der im Jugendvollzug Tätigen (vgl. 

Abschnitt 3) mit den im Jugendgerichtsgesetz und dem Jugendstrafvollzugsgesetz auf-

geführten Zielen (beispielhaft für das Land Nordrhein-Westfalen) sowie dem aktuellen 

Ausbildungs- und Kompetenzstand (vgl. Abschnitt 4.2.2.2) werden zunächst die relevan-

ten Paragraphen zur Verständlichkeit aufgeführt. 

Aufgrund der Fragestellungen der vorliegenden Expertise und die Fokussierung auf Kin-

der und Jugendliche sind die folgenden Erörterungen auf diesen Altersbereich zuge-

schnitten und gelten nicht für den Erwachsenenbereich. 
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Im §2 Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) sind die Ziele klar definiert: „(1) Die 

Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen 

oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechts-

folgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vor-

rangig am Erziehungsgedanken auszurichten.“ Es geht hierbei also eindeutig um die 

Verhinderung weiterer Straftaten durch bestimmte Interventionen, die am Er-

ziehungsgedanken ausgerichtet sind. Im Jugendstrafvollzugsgesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen wird beides in den §§ 2 und 3 genauer definiert: 

§ 2 JStVollzG NRW  
„(1) Der Vollzug der Jugendstrafe dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 
(2) Der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten ist bei der Gestaltung des Voll-
zuges zu gewährleisten.“ 
 
§ 3 JStVollzG NRW  
„(1) Der Vollzug der Jugendstrafe ist erzieherisch zu gestalten. Zur Erreichung des Voll-
zugszieles sind bei allen Gefangenen die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie die Bereitschaft zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Le-
bensführung in Achtung der Rechte anderer zu wecken und zu fördern.“ 
 

Unter dem sekundären Ziel des Schutzes der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 

soll der Gefangene durch erzieherische Maßnahmen befähig werden, in sozialer Ver-

antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Damit sind die Ziele und die Grundla-

gen der Arbeit sowie die erforderlichen Kompetenzen klar definiert und ableitbar. Die 

Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes müssen nach dem Gesetz im Jugendstraf-

vollzug erzieherisch arbeiten und daher primär Fachkompetenzen im Bereich Erziehung 

(Pädagogik und Psychologie sowie andere erforderliche sozialwissenschaftliche Kennt-

nisse und Kompetenzen) aufweisen. Zusätzlich müssen die im Jugendstrafvollzug tätigen 

Personen Kenntnisse über spezifische Interventionen und Behandlungsformen so-

wie diagnostische Kompetenzen (u.a. Gefährlichkeitseinschätzung) aufweisen, damit 

das Ziel des Schutzes der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten erreicht  und die Gefan-

genen befähigt werden, ein straffreies Leben zu führen. 

Gleicht man die vom Gesetz vorgesehenen Aufgaben (inkl. der dafür erforderlichen 

Qualifikationen) mit den in Abschnitt 3 aufgeführten erforderlichen Fachkompetenzen 

ab, so ergeben sich diverse und signifikante Diskrepanzen. Bereits bei der Personalaus-

wahl und den Einstellungskriterien ergibt sich ein äußerst problematisches Bild. Zwar 

wird in einem Bundesland eine förderliche Berufsausbildung als ein Auswahlkriterium 
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festgelegt, was allerdings unter einer förderlichen Berufsausbildung zu verstehen ist, 

wird nicht weiter dargelegt. In den anderen Bundesländern erfolgt überhaupt keine 

Spezifizierung der für die Berufsausübung im AVD sinnvollen beruflichen Vorkenntnisse. 

Dabei sind diese doch wie aufgezeigt in den Gesetzen eindeutig verankert: Erziehung. 

Aus diesem Grund ist aus gutachterlicher Sicht äußerst irritierend, dass in den Auswahl-

kriterien und der Personalrekrutierung der Bundesländer nicht explizit Personen mit einer 

Ausbildung zum Erzieher oder anderer sozialer/pädagogischer Berufe angesprochen und 

gesucht werden. Das müsste insbesondere für die Tätigkeit im Jugendstrafvollzug erfol-

gen. Die Auswahlkriterien sind jedoch anscheinend allgemein für eine Tätigkeit im Straf-

vollzug orientiert, spezifische Anforderungen des Jugendstrafvollzuges werden somit 

nicht ausreichend berücksichtigt. 

Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz liefert Knauer (2009). Dieser bettet die 

Tätigkeit des Allgemeinen Vollzugsdiensts im Strafvollzug in die historische Entwicklung 

ein. Der Autor weist darauf hin, dass die Tätigkeit im Strafvollzug früher ein klassischer 

Zweitberuf war. Neben aus dem Beruf geschiedene Soldaten war der Strafvollzug vor 

allem für Personen, die durch drohende Arbeitslosigkeit ein sicheres Auskommen such-

ten, beruflich interessant.  Die weitere Entwicklung wird durch die Ergebnisse der vorlie-

genden Expertise dargestellt.  

Auch wenn die Rücklaufquote der eigenen Untersuchung sehr gering war, ergibt sich 

dennoch ein entsprechendes und eindeutiges Bild in der Praxis. Lediglich 0%-10% der 

Mitarbeiter des AVD weisen eine Ausbildung zum Erzieher auf. Ob dieser Anteil auch 

entsprechend im Jugendstrafvollzug tätig ist, ließ sich nicht feststellen. In keinem Bun-

desland ist die Ausbildung zum Erzieher eine Bedingung für die Tätigkeit im Jugend-

strafvollzug. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter des AVD hat eine handwerkliche 

oder kaufmännische Ausbildung (ehemalige Berufssoldaten sind aktuell die Ausnahme). 

Die Frage, ob dieser berufliche Hintergrund in Abgrenzung zum Jugendstrafvollzug be-

sonders für eine Tätigkeit im Erwachsenenstrafvollzug qualifiziert, muss hier offen blei-

ben und ist für den Untersuchungsbereich der vorliegenden Arbeit nicht relevant. Die 

prozentuale Verteilung der beruflichen Vorqualifikation stimmt mit den längjährigen 

praktischen Erfahrungen des Gutachters im Strafvollzug überein. Aus gutachterlicher 

Sicht deckt sich dieser Befund nicht mit den in den genannten Gesetzestexten benann-

ten fachlichen Aufgaben im Jugendstrafvollzug.  
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Zusammenfassend benötigt man aus gutachterlicher Sicht für die präventive Arbeit und 

psychosoziale Behandlung im Kontext Jugendkriminalität und Jugendstrafvollzug gezielt 

auf Hochschulniveau ausgebildete Fachleute, damit die in den Gesetzen (JGG und 

JStVollzG) vorgesehenen Ziele des Schutzes der Allgemeinheit und das Befähigen der 

Gefangenen, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen, erreicht 

werden können. Stattdessen wird in der Praxis des Justizvollzuges anscheinend ein Mit-

arbeiterstab in einem gemeinsamen Auswahlverfahren (Erwachsenen- und Jugendstraf-

vollzug) rekrutiert und geführt, der überwiegend einen Realschulabschluss aufweist und 

einen handwerklichen/kaufmännischen Berufshintergrund besitzt (vgl. Tab. 6 und 7). 

Diese fachfremden Personen absolvieren in der zumeist zweijährigen Ausbildung zum 

AVD nicht einmal ein Praktikum im psychosozialen oder erzieherischen Bereich (vgl. Tab. 

5). Sie erhalten (maximal auf Fachschulniveau) im Vergleich der Stundenanteile weniger 

Psychologie- und/oder Pädagogikunterricht als in den Fächern Recht, Sicherheit und 

Sport (vgl. Tab. 4). In einigen Bundesländern ist im Curriculum sogar mehr Sportunter-

richt vorgesehen als eine gezielte pädagogisch-psychologische Ausbildung oder die Wei-

terbildung in gängigen Präventions- oder Behandlungskonzepten. Dass die Mitarbeiter 

des AVD nicht zum erzieherischen Handeln durch die Ausbildung befähigt werden, zeigt 

sich auch darin, dass diese mit dem erfolgreichen Abschluss nicht gleichzeitig eine staat-

liche Annerkennung zum Erzieher bekommen. Interessant wäre in diesem Zusammen-

hang eine Anfrage bei der Industrie und Handelskammer, ob staatlich anerkannte Erzie-

her mit einer vom Stundenumfang (ca. 150 UE) vergleichbaren Weiterbildung in „Tisch-

lerei“ als Tischlergesellen in handwerklichen Betrieb in Deutschland arbeiten dürften und 

wie eine Arbeitsplatzbeschreibung für diese Personen aussehen könnte. Diese rhetori-

sche Frage soll die Relevanz und das erhebliche Ausmaß der mangelnden beruflichen 

Qualifizierung der AVD-Mitarbeiter im Jugendstrafvollzug verdeutlichen. 

Sicherlich ist positiv hervorzuheben, dass an den Justizvollzugsschulen anscheinend eine 

Vielzahl von spezifischen und relevanten Themen gelehrt wird (vgl. Tab. 5 und 6). Aller-

dings auf der Grundlage der bereits beschriebenen Problematik. Dadurch relativiert sich 

zwangsläufig der Effekt dieser Lehrangebote. Ebenfalls wird erfreulicherweise in vier von 

sechs Bundesländern, die geantwortet haben, ein spezieller Ausbildungsteil für den Ju-

gendstrafvollzug angeboten. Aus gutachterlicher Sicht liegen für den Jugendstrafvollzug 

und den Erwachsenenstrafvollzug unterschiedliche Ziele und gesetzliche Vorgaben vor. 

Zudem ist schon aufgrund der Altersunterschiede und der daraus resultierenden psycho-
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logischen, pädagogischen und juristischen Differenzen im Umgang mit dem Klientel eine 

unterschiedliche fachliche Ausbildung erforderlich. Es ist daher grundsätzlich zu fordern, 

dass für den Jugendvollzug ein eigenes fachliches Anforderungsprofil (u.a. erzieherische 

Gesichtspunkte) und ein vom Erwachsenenstrafvollzug getrenntes Auswahlverfahren 

sowie eine spezifische und auf die im Gesetz genannten Ziele zugeschnittene Qualifizie-

rung erfolgt. Eine allgemeine Ausbildung für eine Tätigkeit im Jugendstrafvollzug und 

Erwachsenenvollzug erscheint also fachlich nicht sinnvoll.   

 

Im Folgenden werden vier mögliche Szenarien für den Jugendstrafvollzug aufgeführt. 

Dabei handelt es sich lediglich um Überlegungen und Anregungen des Gutachters und 

es wird keine Vollständigkeit hinsichtlich anderer Zukunftsszenarien angenommen. 

Ebenfalls schließen sich die Szenarien nicht prinzipiell gegenseitig aus, sondern können 

auch durchaus gemeinsam oder in Abwandlung kombiniert werden. Es handelt sich le-

diglich um fachlich begründete Anregungen, die hinsichtlich Durchführbarkeit und 

Zweckmäßigkeit von politischen Entscheidungsträgern und anderen Fachleuten disku-

tiert werden müssen. 

 

Szenario 1: 

Alles bleibt im Jugendstrafvollzug einfach so wie bisher. Das erscheint allerdings aus gu-

tachterlicher Sicht weder fachlich noch ethisch vertretbar. Inwieweit die aktuelle Situati-

on juristisch einzuschätzen ist, also ob die vom Gesetz vorgesehen Aufgaben überhaupt 

unter den derzeitigen Bedingungen zu erfüllen sind, kann vom Gutachter nicht beant-

wortet werden. Diese Frage müsste durch ein juristisches Zusatzgutachten geklärt wer-

den  

 

Szenario 2 

Weiter wäre eine organisatorische Trennung im Jugendstrafvollzug von Sicherheitsper-

sonal und psychosozialem Fachpersonal denkbar. Die eine Gruppe ist fachlich gut aus-

gebildet und besitzt eine erzieherische Ausbildung. Sie kann mit den Gefangenen auf 

dieser Basis an den Vollzugszielen erzieherisch arbeiten. Grundvoraussetzung für diese 

Tätigkeit sollte mindestens eine Erzieherausbildung oder ein Bachelor-Abschluss in den 

Studiengängen Sozialer Arbeit, Psychologie oder Pädagogik und eine spezifische Ausbil-

dung für den Einsatz im geschlossenen Bereich (inhaltlich ähnlich den jetzigen Ausbil-
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dungsschwerpunkten) sein. Das Sicherheitspersonal arbeitet entsprechend im Bereich 

Sicherheitsbedingungen (u.a. Sicherheit, Hol- und Bringedienste) und ist nicht direkt in 

die erzieherischen Maßnahmen eingebunden, muss sich aber an die juristischen, päda-

gogischen und ethischen Grundbedingungen des Jugendstrafvollzuges halten. Eine sol-

che Trennung würde allerdings zu organisationspsychologischen Effekten führen (u.a. 

Gruppenbildung, Mobbing), die nur durch eine ständige Organisationsentwicklung mit 

entsprechenden Methoden zu realisieren scheint (z.B. Supervision, Weiterbildung der 

Führungskräfte). Zudem ist bei einer seit Jahrzehnten bestehenden Organisationsform 

jede Veränderung der Grundstruktur eine vulnerable und schwierige Aufgabe. Trotz aller 

Hindernisse und Herausforderungen erscheint die Veränderung der Grundstrukturen 

aber dringend notwendig. 

 

Szenario 3 

Eine weitere Möglichkeit ist die gezielte und systematische Weiterbildung der Mitarbei-

ter des AVD. Daneben muss eine Umbildung der Personalauswahl mit den im Gutachten 

benannten Kriterien, eine Veränderung der Ausbildungsinhalte- und -tiefe sowie in der 

Qualität stattfinden. Das Ziel sollte es sein, eine qualifizierte Ausbildung mit einem Ba-

chelor-Abschluss an einer Hochschule für Öffentliche Verwaltung (Fachbereich Strafvoll-

zug) anzubieten. Solche Ausbildungswege existieren für die Polizei bereits, ein ähnlicher 

Weg wäre daher für den Strafvollzug denkbar.  

 

Szenario 4: 

Etwas langfristiger angelegt als die anderen Szenarien wäre es, die Einstellungskriterien 

entsprechend der im Gutachten aufgeführten Inhalte zu ändern. Dadurch könnte man 

in den nächsten Jahren gezielt Personen aus dem erzieherischen und pädagogischen 

Bereich rekrutieren und ihnen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Entspre-

chend käme es langsam (über den Effekt eines „Generationenwechsels“) zu einem Aus-

tausch der Mitarbeiter und würde langfristig aber langsam zu einer Veränderung führen. 

Allerdings nur, wenn man das rekrutierte Personal halten kann und sich die inhaltliche 

Arbeit, die im Gutachten aufgeführt wurde, auch im Jugendstrafvollzug mit all seinen 

fachlichen Neuerungen durchsetzt. 

Prinzipiell sollten sich die Justizministerien der Länder darüber einigen, was eine förderli-

che Berufsausbildung im Kontext Strafvollzug sein soll. Natürlich wären auch bundes-
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weit einheitliche Ausbildungsinhalte und  -standards sinnvoll. Durch die unterschiedli-

chen und länderspezifischen Strafvollzugsgesetze scheint die Realität davon aber weit 

entfernt zu sein. Es bleibt allerdings abschließend festzustellen, dass weder aus dem Si-

cherheitsbereich (z.B. Polizei oder Bundeswehr) noch aus dem erzieherisch-pädagogisch-

psychologischen Bereich Mitarbeiter für die unterschiedlichen Aufgaben der Sicherheit 

und/oder Erziehung in den Anstalten tätig sind. Dem muss dringend Abhilfe geschaffen 

werden.   

 

Sollte man sich für eines dieser Szenarien ganz oder in Teilen sowie kombiniert ent-

scheiden, so muss sich der Strafvollzug für die Probleme des Mobbings und der Aus-

grenzung durch die bereits dort tätigen Mitarbeiter sensibilisieren und dem deutlich prä-

ventiv entgegenarbeiten. Ähnlich vielen geschlossenen Institutionen hat sich bei den im 

Vollzug Tätigen eine starke Gruppenkohäsion (Zusammenhalt), ein Identitätsstiftendes 

Selbstbild und entsprechende persönliche, institutionelle sowie berufliche Werte und 

Normen herausgebildet. Diese werden durch einen derartigen Organisationsentwick-

lungsprozess signifikant tangiert. Dadurch sind intrapsychische und interpersonelle Reak-

tionen sehr wahrscheinlich (z.B. Mobbing neuer Kollegen oder am Entwicklungsprozess 

beteiligter Kollegen sowie Verweigerung und Krankheit). Entsprechende Maßnahmen 

und Präventionskonzepte sind daher bei Änderung des Status Quo rechtzeitig zu imple-

mentieren.  

 

Um die im Gutachten ausgeführten Inhalte und Anregungen international einzubetten 

kann u.a. auf Dünkel (2008) verwiesen werden. Nach diesem Autor hat bereits im Janu-

ar 2006 das Ministerkomitee des Europarats die Neufassung der Europäischen Strafvoll-

zugsgrundsätze verabschiedet. (European Prison Rules, EPR, vgl. Council of Europe 

2006; Deutsche Übersetzung: Bundesministerium der Justiz Berlin u. a. 2007). Ein 

Hauptteil (Part VI.) der EPR betrifft das Personal und Teil VII. die Evaluation bzw. Begleit-

forschung. In 20 „Basic Principles“ werden Grundsätze formuliert, von denen die Num-

mern 18 und 19 für die vorliegende Fragestellung relevant sind:  

„[…] 18. All staff working with juveniles perform an important public service. Their recruitment, special 
training and conditions of work shall ensure that they are able to provide the appropriate standard of care 
to meet the distinctive needs of juveniles and provide positive role models for them.  
19. Sufficient resources and staffing shall be provided to ensure that interventions in the lives of juveniles 
are meaningful. Lack of resources shall never justify the infringement of the human rights of juveniles. 
[..]” 
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Es ist ersichtlich, dass der Grundsatz Nr. 18 der EPR  die besondere Rolle des Personals 

der Jugendhilfe und Jugendkriminalrechtspflege hervorhebt. Dementsprechend bedarf 

es nach dem Ministerkomitee des Europarats einer besonderen Ausbildung bzw. Qualifi-

kation und Auswahl u.a. von Mitarbeitern des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Zudem 

sind nach diesen Richtlinien die materiellen Rahmenbedingungen für den Erfolg der Ar-

beit und insbesondere die Fortbildung sowie Supervision sicherzustellen. Bereits Köhler 

(2004) hat auf die Notwendigkeit dieses Punktes hingewiesen. Nach Dünkel (2008) lehnt 

sich der Grundsatz Nr. 19 inhaltlich an, indem die Mittelknappheit in keinem Fall als 

Rechtfertigung für Grundrechtseinschränkungen akzeptiert werden dürfe. Derselbe Au-

tor weist darauf hin, dass nach den EPR ausreichende personelle Ressourcen vorzuhalten 

seien, die zudem gewährleisten, dass die Maßnahmen gegenüber Jugendlichen hohen 

Qualitätsstandards entsprechen. 

 

Um die im vorliegenden Gutachten aufgeführten Änderungen bzw. Anregungen in der 

Personalrekrutierung, der Ausbildung und Fortbildung der im Jugendstrafvollzug tätigen 

Mitarbeiter darauf zu prüfen, ob diese in der Realität umsetzbar sind, erscheint es hilf-

reich, einen Blick in benachbarte europäische Länder zu wagen. Beispielsweise haben 

die Mitarbeiter von geschlossen Einrichtungen für disssoziale bzw. straffällige Jugendli-

che in Dänemark eine pädagogische Ausbildung (ähnlich des Erzieherabschlusses in 

Deutschland) oder ein Psychologiestudium absolviert (vgl. Stoorgard 2009; Lehrstuhl für 

Kriminologie, Universität Aarhus; persönliche Mitteilung vom 21.10.2009). In Schweden 

gibt es einen ähnlichen Ausbildungsstandard für die Beschäftigten von geschlossenen 

Institutionen (vgl. http://www.stat-inst.se). Dort besteht ein Schwerpunkt in der Arbeit 

mit dissozialen Jugendlichen in der multimodalen Behandlung und Betreuung. Dafür 

werden in spezifischen Einrichtungen (unterschiedliche Sicherheitsstufen) verschiedene 

Angebote zur Resozialisierung angeboten, die von psychologisch-pädagogisch qualifi-

ziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Auf Details der Qualifizierung des Fachper-

sonals in anderen Ländern kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da es 

nicht Teil der Fragestellung des Gutachtens ist. Gegebenenfalls sollte eine Zusatz-

Expertise zu dieser Thematik erstellt werden. 

 

Abschließend bleibt also festzustellen: aus gutachterlicher Sicht benötigen Personen 

(hier Sozialarbeiter und Mitarbeiter im Jugendstrafvollzug), die mit straffälligen oder dis-
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sozialen Jugendlichen und Heranwachsenden arbeiten, bestimmte Fachkenntnisse auf 

einem hohen Qualifikationsniveau (Ableitung des fachlichen Anforderungsprofils; vgl. 

Kapitel 3). Dieses ist auch durch das Ministerkomitee des Europarats gefordert und ex-

plizit dargelegt worden. Zudem ist ein derartiges Qualifizierungsniveau, wie es in der 

Expertise aufgezeigt worden ist, auch realisierbar. Das zeigen die Arbeitsweisen und Er-

fahrungen von europäischen Nachbarländern wie z.B. Dänemark und Schweden. 

 

Bereits Böhm (2003) verweist in seinem Standardwerk zum Strafvollzug daraufhin, dass 

eine Verbesserung des Strafvollzuges und eine positiven Beeinflussung der Gefangenen 

nur über den Allgemeinen Vollzugsdienst zu erreichen ist. Nach dem Autor liegt hier die 

wichtigste Chance, in Zukunft den Strafvollzug erfolgreich zu verändern. Im vorliegen-

den Gutachten sind dafür einige wichtige Punkte herausgearbeitet worden.   

 

 

 

Heidelberg, d. 27.10.2009          Prof. Dr. Denis Köhler 
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Anhang A 

Fragebogen Justizvollzugsschulen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Thema „Prävention von dissozi-

alem Verhalten“ erheben wir die Ausbildungsinhalte und -standards von 

verschiedenen Berufsgruppen (u.a. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzie-

hern, Psychologen und Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes). 

Wir bitten Sie daher, die folgenden Fragen zu beantworten und ggf. Infor-

mationsmaterial Ihrer Einrichtung bei zu fügen. 

Bitte schicken Sie uns die Unterlagen möglichst schnell zu. Dafür haben wir 

Ihnen einen beschrifteten und frankierten Briefumschlag beigelegt. 

 

Wir danken Ihnen für die Teilnahme an der Studie und Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
         Denis Köhler 
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1. Welche Schulbildung haben die Bediensteten des Justizvollzuges/ 
Anwärter (AVD) im Allgemeinen: 

Hauptschule:   __________% 
Realschule:  __________% 
Fachhochschulreife: __________% 
Gymnasium:  __________% 
Andere:  __________% 
 
 
 

2. Welche Berufserfahrung bzw. Ausbildungen haben die Bedienste-
ten des Justizvollzuges/ Anwärter (AVD) im Allgemeinen: 

Kaufmännische Ausbildungen:  _____________% 
Handwerkliche Ausbildung :  _____________% 
Bundeswehr/NVA:    _____________% 
Polizei:     _____________% 
Erzieher:     _____________% 
Andere:     _____________% 
Bitte Beispiele nennen: ______________________ 
 
 
 

3. Welche Inhalte werden durch die Ausbildung zum Justizvollzugs-
bediensteten bei Ihnen abgedeckt: 

Pädagogik: Stunden_____  Prozent_____  
Psychologie:  Stunden_____  Prozent_____  
Psychiatrie :Stunden_____  Prozent_____ 
Recht:  Stunden_____  Prozent_____ 
Sicherheit: Stunden_____  Prozent_____ 
Sport : Stunden_____  Prozent_____ 
Anderes: Stunden_____  Prozent_____ 
Bitte Beispiele nennen: ______________________ 
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4. Wird im Rahmen der Ausbildung bei Ihnen ein Praktikum absol-
viert? 

Ja o 
Nein o 
 
 Falls ja: wo: 
   Psychiatrie :     _____________% 
   Soziale Einrichtung:    _____________% 
   Andere (bitte Beispiele nennen!) ___________________ 
 
 

5. Welche der folgenden Inhalte werden in der Ausbildung bei Ihnen 
gelehrt? 

Inhalt nein ja Stundenumfang 
Krisenintervention O o  
Umgang mit Suizidandrohung oder –
absichten 

O O  

Umgang mit „schwierigen“ Gefangenen O O  
Alkohol- und Drogen O O  
Präventionskonzepte von Gewalt und 
Aggression 

O O  

Soziales Training O O  
Anti-Aggressionstraining O o  
Psychische Störungen/Probleme bei 
Straftätern 

O O  

Psychologische Grundlagen: Gewaltstraf-
täter 

O O  

Psychologische Grundlagen: Sexualstraf-
täter 

O O  

Gefährlichkeits- und Risikoeinschätzung O O  
Psychotherapie-/Beratungskonzepte O O  
 
 
 

6. Gibt es bei Ihnen ein(en)  Zusatzmodul/-ausbildung Jugendstraf-
vollzug? 

Nein: o 
Ja: o 

Falls ja, bitte Beschreibung/Handbuch beilegen! 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 


